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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
zum Personalgesetz

1. Zusammenfassung

Die vorliegende Teilrevision des Personalgesetzes per 1. Januar 2020 (PG-Revision 2020)
umfasst im Wesentlichen die Einfihrung der Vertrauensarbeitszeit (VAZ) fir das oberste
Kader. Die VAZ ist ein Modell der Arbeitsorganisation, bei dem die eigenverantwortliche, auf
die Erledigung der Aufgaben ausgerichtete Gestaltung des Arbeitszeitmanage ments im Vor-
dergrund steht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von der Pflicht zur Arbeitszeiter-
fassung befreit; Mehrarbeit wird als Folge nicht mehr erfasst.

Die VAZ ist thematisch dem Bereich Arbeitszeit und Arbeitszeitformen zuzuordnen. Der Ge-
setzgeber hat die Zustandigkeit fiir diesen Bereich in Artikel 57 PG an den Regierungsrat als
Verordnungsgeber delegiert. Im Personalgesetz soll das Modell der VAZ allerdings im
Grundsatz festgeschrieben werden. Auf Gesetzesstufe soll definiert werden, dass die nicht
mehr kompensierbare Mehrarbeit maximal mit einer Zulage von 6 Prozent des Gehalts sowie
3 Prozent Arbeitgeber-Sparbeitrdgen an die Pensionskasse ausgeglichen wird. Ausserdem
soll es mdoglich sein, anstelle der Zulage héchstens 10 Ausgleichstage zu beziehen. Ebenfalls
auf Gesetzesstufe soll geregelt werden, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ
Uber einen einheitlichen Ferienanspruch verfigen. Gleichzeitig soll der minimale Kreis der
Personen, welche mit VAZ arbeiten, im Personalgesetz umschrieben werden. In einer ersten
Phase sollen dies namentlich Generalsekretarinnen und Generalsekretéare, ihre Stellver-
treterinnen und Stellvertreter, Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher sowie vergleich-
bare Funktionen sein. Damit dieser Personenkreis zu einem spateren Zeitpunkt bei Bedarf
erweitert werden kann, wird eine Kompetenzdelegation an den Regierungsrat vorgeschlagen.

Im Weiteren beinhaltet die PG-Revision 2020 die Schaffung einer formell-gesetzlichen
Grundlage fur die Bearbeitung von Randdaten, die bei der Nutzung der verschiedenen
elektronischen Hilfsmittel durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kantonalen
Verwaltung anfallen. In den letzten Jahren nahmen die Nutzung und die Vernetzung von
elektronischen Datenverarbeitungsgeraten in der kantonalen Verwaltung stetig zu. Die-
se den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kantons Bern zur Verfigung stehende elektroni-
sche Infrastruktur (wie Computer, Mobilgerate, Internettelefonie etc.) hinterlasst systembe-
dingt elektronische Spuren. Diese Nutzungs- bzw. Randdaten werden von den Geréten in
der Regel automatisch aufgezeichnet. Mit den Randdaten lassen sich insbesondere dartiber
Ruckschlisse ziehen, welche Mitarbeiterin oder welcher Mitarbeiter wann, wie lange und mit
wem in Kontakt getreten ist oder auf welche Server sie oder er zugegriffen hat. Nebst diesen
Randdaten kdnnen elektronische Arbeitsmittel meist auch die eigentlichen Inhalte des Da-
tenverkehrs erfassen (Text der Mail, Audiodatei des Telefongesprachs, Inhalt aufgerufener
Webseiten). Eine automatische Aufzeichnung solcher Datenstrome kann dazu fiihren, dass
besonders schiutzenswerte Personendaten miterfasst werden. Grundsatzlich wére es
mdglich, mit diesen anfallenden Daten bis zu einem gewissen Grad Uber die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Personlichkeitsprofile zu erstellen. Mit der angestrebten Revision des Perso-
nalgesetzes soll deshalb eine formell-gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer unzulassigen Bearbeitung von elektronischen Daten zu
schitzen und eine solche nur dort zuzulassen, wo dienstliche Belange ausdriicklich eine Not-
wendigkeit begriinden. Erganzend dazu wird im Gesetz lGiber die Organisation des Regie-
rungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG, BSG 152.01) festgehalten, dass
die neuen Bestimmungen sinngemass ebenso bei den indirekten Nutzerinnen und Nut-
zern der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern zur Anwendung kommen, mithin
etwa Privaten, die im Internet die 6ffentlichen Datenbanken der Verwaltung abfragen. Das
OrG wird im Rahmen dieser Teilrevision entsprechend indirekt angepasst.
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Das Personalgesetz sieht vor, dass funktionsbezogene Zulagen nur fur die voribergehen-
de Ubernahme von zusatzlichen Aufgaben gewahrt werden. Bei langerfristigen Aufga-
ben, die ausserhalb des eigentlichen Pflichtenhefts wahrgenommen werden, ist diese zeitlich
beschréankte Regelung jedoch nicht in allen Fallen sinnvoll. Es soll deshalb die Mdglichkeit
geschaffen werden, im Bedarfsfall fir einzelne Bereiche unbefristete Funktionszulagen
zu gewahren.

Letztlich beinhaltet die PG-Revision Anliegen, welche sich vorwiegend aus der Praxis er-
geben. So werden die Bestimmungen zu den gesetzlichen Beendigungsgriinden des Arbeits-
verhéaltnisses, der Anstellung auf Probe sowie der Zustandigkeiten bei Behdrdenverhaltnissen
fur Bewilligungen von Gesuchen zur Weiterbeschaftigung tber das Pensionsalter hinaus be-
reinigt, erganzt oder ersatzlos gestrichen. Im Weiteren regelt die Gesetzesrevision, dass Mit-
glieder des Regierungsrates kein Anrecht auf eine Treuepramie haben. Damit wird lediglich
die seit einigen Jahren vom Regierungsrat gehandhabte Praxis nachvollzogen, wonach die
Regierungsmitglieder freiwillig auf den Bezug der Treuepramie, wie sie fir das Kantonsperso-
nal und die Lehrkréfte vorgesehen ist, verzichten. Diese Revisionsanliegen werden im Fol-
genden bei den Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln (Ziffer 9) naher besprochen.

2. Vertrauensarbeitszeit
2.1 Ausgangslage

Bei vielen Arbeitgebern ist es seit einigen Jahren gelebte Praxis, dass insbesondere Angeho-
rige des obersten Kaders nach dem Modell der Vertrauensarbeitszeit (VAZ) arbeiten. In der
Verwaltung des Kantons Bern wird die Einfihrung der VAZ seit den frihen 2000er-Jahren
ebenfalls thematisiert. Die Forderung nach einer VAZ-Einfihrung akzentuierte sich, als Ka-
dermitarbeitende mit Gbermassigen Zeitguthaben aus der Kantonsverwaltung austraten: Im
Jahr 2009 wurden verschiedene parlamentarische Vorstosse betreffend die Arbeitszeitrege-
lungen des Kantonspersonals eingereicht, insbesondere die Motion 258-2009, Fuchs (Bern,
SVP) und die Motion 287-2009, FDP (KneubuUhler, Nidau; Haas, Bern), welche die Einfihrung
der VAZ beim obersten Kader fordern. Beide Motionen wurden im Jahr 2011 vom Grossen
Rat Uberwiesen. Der Regierungsrat erarbeitete im Jahr 2011 eine Vorlage zur Teilrevision des
Personalgesetzes (PG-Revision 2013). Als Ausgleich fur die kinftig nicht mehr kompensierba-
re Mehrarbeit beinhaltete diese Vorlage eine Hohereinreihung des betroffenen Kaders um
zwei Gehaltsklassen, was einer Erhéhung der Gehélter um 12 Prozent entsprochen hatte.
Diese Erh6éhung hatte sich auch auf die Gehélter des Regierungsrates ausgewirkt. Vor allem
Letzteres wurde im Rahmen der damaligen konferenziellen Anhérung stark kritisiert, weshalb
der Regierungsrat die Vorlage im Januar 2012 zurtickzog. Kritisiert wurde aber insbesondere
auch die Hohe der Entschadigung fur die nicht mehr kompensierbare Mehrarbeit.

Im Jahr 2016 verlangten die Geschaftsprifungskommission (GPK) und die Finanzkommission
(FiKo), die VAZ gemass Uberwiesenem Auftrag des Grossen Rates einzufiihren. Die FiKo
skizzierte zudem konkrete Vorstellungen fiur eine entsprechende Gesetzesrevision.

2.2 Kontext der Uberwiesenen Motionen

Die Uberwiesenen, aber bisher nicht umgesetzten Motionen wurden im Jahr 2009 eingereicht.
Ausldser dieser Motionen waren in der Presse publik gemachte Féalle von Mitgliedern des Ka-
ders, die den Kanton verlassen hatten und am Ende ihrer Anstellungszeit Giber sehr grosse
Arbeitszeit- und Ferienguthaben verfiigten. Als stérend wurden vor allem jene Einzelfélle
betrachtet, in welchen die Mitglieder des Kaders bei ihrem Austritt Zeitguthaben im Um-
fang von etlichen Monatssalaren ausbezahlt erhielten bzw. ihre Pensionierung friher an-
traten. Die damaligen Arbeitszeitbestimmungen ermdglichten es, nicht bezogene Ferientage
ohne eine Limitierung auf ein Langzeitkonto (LZK) zu tibertragen. Hinzu kam, dass teilweise
auch sehr hohe Jahresarbeitszeit-Guthaben (JAZ-Guthaben) angehauft werden konnten. Die
damals Uberwiesenen Motionen zeigten auch, dass von politischer Seite die stets steigenden
Ruckstellungen flr Arbeitszeitguthaben nicht weiter goutiert werden.
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2.3 Uberarbeitete, restriktivere Arbeitszeitbestimmungen

Auch der Regierungsrat erachtete die damaligen Arbeitszeitbestimmungen, welche dazu fihr-
ten, dass Zeitguthaben wegen mangelnder Limitierung bzw. nicht moglicher Kompensation bis
zu einem Austritt aus dem Kantonsdienst kumuliert werden mussten, als nicht erwiinscht. Der
Regierungsrat fihrte deshalb mittels zweier Revisionen der Personalverordnung (2013 und
2016) schrittweise neue, deutlich restriktivere Arbeitszeitbestimmungen ein. Bereits mit
den neuen Bestimmungen ist es nicht mehr méglich, dass Ubermassige Zeitguthaben entste-
hen kénnen. Hohe Guthaben werden — soweit solche heute tGberhaupt noch vorhanden sind —
bis Ende 2019 abgebaut. Die mit einer Einfihrung der VAZ verfolgten Ziele (Reduktion hoher
Zeitguthaben des obersten Kaders und Reduktion der daflir ngtigen Ruckstellungen) wurden
auch mit den bereits getroffenen Massnahmen verfolgt. Mit der Einfihrung der VAZ wird der
eingeschlagene Weg bei der Uberarbeitung der Arbeitszeitbestimmungen des Kantonsperso-
nals damit weiterverfolgt.

24 Herausforderungen bei einer VAZ-Einfuihrung
Bezlglich einer VAZ-Einfihrung missen folgende Punkte beachtet werden:

e Wird die VAZ eingefiihrt, hat das zustandige Regierungsmitglied keinen Uberblick mehr
Uber die von seinem obersten Kader geleistete Mehrarbeit. Das Regierungsmitglied hat
dadurch nur eingeschrankte Moglichkeiten, eine adaquate Belastungssteuerung vor-
zunehmen und bspw. sehr stark belastete Kader durch organisatorische Massnahmen zu
entlasten. Aufgrund der naturgeméss hohen Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft
des obersten Kaders besteht die Gefahr, dass diese Uber lange Zeit eine sehr grosse Ar-
beitslast auf sich nehmen. Wenn sie die eigene Belastungsgrenze nicht kennen oder nicht
wahrhaben wollen, kann eine Uberlastung bis hin zu Burnouts mit entsprechenden Ausfal-
len die Folge sein. Wie der Gesundheitsschutz unter dem VAZ-Modell gewahrleistet wer-
den kann, stellt deshalb eine grosse Herausforderung dar.

¢ Unter dem Regime der VAZ zeigen Erfahrungen anderer Arbeitgeber, dass Ubermassige
Mehrarbeit — insbesondere Abend- und Wochenendarbeit — nicht mehr zeitlich kompen-
siert werden kann, weil von den obersten Kadern eine Allzeitprasenz erwartet wird. Die
Einfuhrung der VAZ fuhrt deshalb fur diese Mitarbeitenden zu einer Verschlechterung
der Anstellungsbedingungen. Wie spéater aufgezeigt wird, fordert die FiKo, dass die VAZ
fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gehaltsklassen (GK) 27-30 verbindlich und
in den GK 24-26 freiwillig eingefuhrt wird. Dies entspricht einem Personenkreis von 370
bzw. 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gesamthaft 900 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Veranderte Anstellungsbedingungen fir einen derart grossen Personenkreis er-
scheinen aufgrund der bereits revidierten Arbeitszeitbestimmungen nicht angezeigt.

Mit der vorliegenden Teilrevision des PG soll es dem Grossen Rat vor diesem Hintergrund
ermdglicht werden, im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens tber die Einflhrung der VAZ
und ihre Auspragung zu befinden.

25 Vertrauensarbeitszeit bei anderen Arbeitgebern

Bevor in Ziffer 3 die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Modalitaten bei einer Einfiihrung der
VAZ dargestellt werden, wird im Folgenden aufgezeigt, wie die VAZ nach Arbeitsgesetz und
bei anderen Arbeitgebern ausgestaltet ist. Die FiKo orientierte sich in ihren Vorschlagen stark
am VAZ-Modell der Bundesverwaltung. Dieses wird deshalb separat dargestellt. Anschlies-
send wird auf die Situation in anderen Kantonen und bundesnahen Betrieben eingegangen.

2.5.1 Vertrauensarbeitszeit nach Arbeitsgesetz des Bundes

Die Kantone sind vom Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes im Bereich Arbeitszeit grundsatz-
lich ausgenommen (Artikel 2 Arbeitsgesetz; SR 822.11). Dennoch kann die dortige Regelung
als Vergleichsmassstab interessant sein.

Gemass Artikel 73a der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vom 10. Mai 2000 (SR 822.111)
kann ein Verzicht der Arbeitszeiterfassung u.a. dann vereinbart werden, wenn (Neuregelung
per 1. Januar 2016) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit Uber eine grosse Auto-
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nomie verfigen und ihre Arbeitszeiten mehrheitlich selber festsetzen kénnen, ihr Brutto-
einkommen CHF 120°000 (einschliesslich Boni) pro Jahr Ubersteigt und ein Gesamtarbeitsver-
trag mit Massnahmen zum Gesundheitsschutz vorliegt.

2.5.2 Bundesverwaltung

Bei der Bundesverwaltung ist die VAZ fur das oberste Kader obligatorisch und fir das mittlere
Kader freiwillig. Im Jahr 2016 arbeiteten in der Bundesverwaltung 9.5 Prozent aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit VAZ. Folgendes sind die wichtigsten Eckpunkte der VAZ-Regelung
der Bundesverwaltung:

e Fir Angestellte der obersten Lohnklassen 30-38 ist die VAZ obligatorisch.
e Angestellte der Lohnklassen 24-29 kdnnen mit ihren Vorgesetzten die VAZ vereinbaren.

e Unter der VAZ kdnnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung keine
Mehrarbeit kompensieren, erhalten jedoch eine jahrliche Entschadigung in Form einer
Barvergutung von 6 Prozent des Jahreslohnes. Im Einvernehmen mit den Vorgesetzten
kénnen anstelle der Barvergitung ausnahmsweise 10 Ausgleichstage bezogen oder 100
Stunden auf ein Sabbatical-Konto gutgeschrieben werden. Der Ferienanspruch von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ ist identisch mit jenem der Ubrigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

e Speziell zu erwédhnen ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab der Lohnklasse 24 bei
der Pensionskasse in einem Kaderplan versichert sind. Ihnen bezahlt der Arbeitgeber ab
Alter 45 rund 2.6 Prozent hohere Sparbeitrage als den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in tieferen Lohnklassen®.

Bezlglich der VAZ im freiwilligen Bereich (Lohnklassen 24-29) muss auf folgende Punkte
hingewiesen werden:

¢ In den Lohnklassen 24-29 wird die VAZ lediglich von einem Viertel der Angestellten die-
ser Lohnklassen genutzt.

o Die Einfuhrung der VAZ in der Bundesverwaltung im Jahr 2009 wurde mit dem Abbau der
hohen Ferien- und Uberzeitguthaben begriindet. Seit damals steht die monetére Abgel-
tung statt einer Zeitkompensation im Vordergrund, d.h. mit der Einfuhrung der VAZ sollte
vor allem die Anhaufung von Zeitguthaben verhindert werden. Deshalb werden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Lohnklassen 24-29, welche die erwartete Leistung inner-
halb der ordentlichen 42-Stunden-Woche erbringen kénnen, von der VAZ ausge-
schlossen.? Die VAZ kommt nur fiir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frage, die aus
dienstlichen Griinden regelmassig Uberzeitarbeit in grosserem Umfang leisten mus-
sen.

2.5.3 Kantonsverwaltungen

Zur Erfassung der Situation in anderen Kantonen hat die Finanzdirektion eine Umfrage durch-
gefuihrt. 21 Kantone haben an der Umfrage teilgenommen.

Wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann, kennen zwoélf Kantone die VAZ fur das
oberste Kader:

Arbeitszeitmodell flr Anzahl Kantone

! Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen im Kaderplan 0.3 Prozentpunkte hthere Sparbei-
trage.
2 Vgl. Urteil Bundesverwaltungsgericht A-3753/2013 vom 22. August 2013
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das oberste Kader Kantone
VAZ 12 AG, AR, BS, GE, GR, JU, NE, SZ3, TG, TI, VD, VS
Zeiterfassung 9 BL, FR, OW, SG*, SH, SO, UR, ZG, ZH

Tabelle 1: Vertrauensarbeitszeit in anderen Kantonen (Stand 2017)

Mehrheitlich wurde der Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der VAZ arbeiten,
nach Funktionen und nicht nach Gehaltsklassen (GK) bestimmt. Dabei arbeitet i.d.R. nur
das oberste Kader nach der VAZ, meist jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt
einem Regierungsmitglied unterstellt sind sowie ausgewahlte weitere Funktionen. In Bezug
auf die Entschadigung fir die nicht mehr kompensierbare Mehrarbeit bestehen verschiedene
Ldsungen. Zwei Kantone richten eine finanzielle Entschadigung aus. Finf Kantone gewahren
zusatzliche Ferien- oder Kompensationstage. Ein Kanton Ubernimmt zusatzliche Arbeitgeber-
beitréage fur die berufliche Vorsorge.

2.5.4 Bundesnahe Betriebe

In den bundesnahen Betrieben SBB, SRG, Swisscom und Post arbeiten nebst dem obersten
Kader auch tiefere Kaderstufen nach der VAZ. Damit verbunden ist bei allen bundesnahen
Betrieben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusatzliche Frei- bzw. Ferientage erhalten
(zwischen drei und fuinf Tagen). Die SRG, Swisscom und Post kennen fur Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit VAZ zudem Sabbatical-Lésungen oder bieten einen Entwicklungsurlaub
an (Beispiel Swisscom: Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter, die hach der VAZ arbei-
ten, aber nicht dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind, haben alle finf Jahre Anspruch auf
funf zusatzliche Ferienwochen). Nebst dem, dass bei den bundesnahen Betrieben i.d.R. ein
héheres Lohnniveau festgestellt werden kann, sind fur Mitglieder des Kaders zudem speziel-
le PK-Modelle, Spesenreglemente oder sog. Fringe Benefits (GA, Firmenfahrzeug) teilwei-
se Bestandteil der Anstellungsbedingungen.

2.5.5 Fazit aus dem Vergleich mit anderen Arbeitgebern

Werden die VAZ-Bestimmungen anderer Arbeitgeber analysiert, kann festgestellt werden,
dass die VAZ meist Bestandteil eines Gesamtpakets der Kaderanstellungsbedingungen
ist. Oft kann nicht im Einzelnen bestimmt werden, wie die nicht kompensierbare Mehrarbeit
finanziell oder zeitlich ausgeglichen wird.

Insbesondere bei der Bundesverwaltung kann jedoch nachvollzogen werden, wie seit der
VAZ-Einfihrung die Mehrarbeit abgegolten wird. Das Beispiel der Bundesverwaltung ist auch
von daher besonders relevant, weil der Kanton auf dem Platz Bern mit der Bundesverwaltung
im Wettbewerb um potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht. Die Barvergutung der
Bundesverwaltung von 6 Prozent des Gehalts fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ
stellt deshalb eine wichtige Orientierungsgrésse dar, wobei wie erwéahnt beachtet werden
muss, dass das Lohnniveau bei der Bundesverwaltung héher ist und das Kader tber eine
vorteilhafte PK-Ldsung verfugt.

2.6 Mogliches Modell fiir die Verwaltung des Kantons Bern

Im Februar 2017 wurde bei den Direktionen, der Staatskanzlei und der Justizleitung ein Mitbe-
richtsverfahren Uber die Eckwerte einer Einflhrung der VAZ durchgefihrt. Ziel des Mitbe-
richtsverfahrens war es, in der Revision des Personalrechts breit abgestimmte Modalitaten
zur Einfihrung der VAZ zu beriicksichtigen. Gestiitzt auf die Ergebnisse des verwaltungsin-
ternen Mitberichtsverfahrens hat der Regierungsrat ein mégliches VAZ-Modell fiir die Kan-
tonsverwaltung ausgearbeitet. Dieses wird im Folgenden dargestellt. Es wird bei den einzel-
nen Themen auch explizit auf die Vorschlage der FiKo eingegangen.

3 Im Kanton Schwyz besteht fiir das oberste Kader das Modell der VAZ. Nach der VAZ zu arbeiten, ist
jedoch freiwillig.

4 Im Kanton St. Gallen soll ein Nachtrag zum Personalgesetz betr. Einfilhrung der VAZ fiir das oberste
Kader per 1. Januar 2018 in Kraft treten.
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Dabei gilt es insbesondere die folgenden Regelungsinhalte zu bestimmen:
e Bestimmung des betroffenen Personenkreises (Ziffer 2.6.1)

e Finanzielle Kompensation der Mehrarbeit (Ziffer 2.6.2)

e Zeitliche Kompensation der Mehrarbeit (Ziffer 2.6.3)

Daneben gibt es weitere, eher nebensachliche Aspekte, welche grésstenteils auf Verord-
nungsstufe geregelt werden kdnnen (Ziffer 2.6.4). Schliesslich wird ein Uberblick tber die ver-
schiedenen Regelungen und deren Erlassstufe gegeben (Ziffer 2.6.5).

2.6.1 Bestimmung des Personenkreises mit Vertrauensarbeitszeit

Vorgeschlagen wird die obligatorische VAZ fur Funktionen der ersten Hierarchiestufe,
d.h. fir das oberste Kader der Kantonsverwaltung. Es sind dies Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit einer Einreihung in die GK 27-30, die Uber eine grosse Autonomie verfiigen und eine
massgebliche Verantwortung bei der Gestaltung und Realisierung von Direktionszielen und
Amtsstrategien tragen. Sie verfligen Uber eine umfassende Ergebnis- und Flihrungsverant-
wortung far ihnr Amt bzw. eine vergleichbare Organisationseinheit. Die meisten dieser Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind direkt einem Regierungsmitglied unterstellt. Dazu gehoren:

e Generalsekretéare und Generalsekretarinnen und ihre Stellvertreter/-innen
e Vorsteher/-innen von Amtern und gleichgestellter Organisationseinheiten
e Weitere ausgewdhlte Funktionen, insbesondere Mitglieder der Justizleitung

Insgesamt zahlen damit rund 90 Personen zum Kreis des obersten Kaders, d.h. rund
0.7 Prozent des Personalbestandes der Kantonsverwaltung (ohne Hochschulen). Es wird vor-
geschlagen, die VAZ fir folgende Funktionen verbindlich einzufihren:

Organisation Funktionsbezeichnung

Staatskanzlei Staatsschreiber/-in

Vizestaatsschreiber/-in (2 Mitarbeiter/-innen)
Staatsarchivar/-in

Vorsteher/-in Kommunikation Bern

Volkswirtschaftsdirektion | Generalsekretar/-in

Stv. Generalsekretar/-in

Vorsteher/-in Amt fir Landwirtschaft und Natur
Vorsteher/-in Amt fir Wald

Vorsteher/-in beco Berner Wirtschaft

Gesundheits- und Generalsekretar/-in

Fursorgedirektion Stv. Generalsekretér/-in (2 Mitarbeiter/-innen)
Vorsteher/-in Spitalamt

Vorsteher/-in Sozialamt

Vorsteher/-in Kantonsapothekeramt
Vorsteher/-in Kantonsarztamt

Vorsteher/-in Rechtsamt

Vorsteher/-in Alters- und Behindertenamt
Vorsteher/-in Kantonales Laboratorium

Justiz-, Gemeinde- und | Generalsekretér/-in

Kirchendirektion Stv. Generalsekretér/-in

Vorsteher/-in Amt fir Gemeinden und Raumordnung
Vorsteher/-in Amt fur Betriebswirtschaft und Aufsicht
Vorsteher/-in Kantonales Jugendamt

Vorsteher/-in Rechtsamt

Vorsteher/-in Amt flr Sozialversicherungen
Regierungsstatthalter/-in (10 Mitarbeiter/-innen)
Prasident/-in KESB (11 Mitarbeiter/-innen)
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Polizei- und Generalsekretar/-in

Militardirektion Stv. Generalsekretér/-in (2 Mitarbeiter/-innen)
Polizeikommandant/-in

Vorsteher/-in Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
Vorsteher/-in Amt fur Justizvollzug

Vorsteher/-in Amt fir Migration und Personenstand
Vorsteher/-in Amt fir Bevolkerungsschutz, Sport und Militar

Finanzdirektion Generalsekretar/-in

Stv. Generalsekretér/-in (2 Mitarbeiter/-innen)
Vorsteher/-in Finanzverwaltung

Vorsteher/-in Steuerverwaltung

Vorsteher/-in Personalamt

Vorsteher/-in Amt fur Informatik und Organisation

Erziehungsdirektion Generalsekretar/-in

Stv. Generalsekretar/-in (3 Mitarbeiter/-innen)

Vorsteher/-in Amt fur Kindergarten, Volksschule und Beratung
Vorsteher/-in Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Vorsteher/-in Amt flir Hochschulen

Vorsteher/-in Amt fir Kultur

Vorsteher/-in Amt fir zentrale Dienste ERZ

Bau-, Verkehrs- und Generalsekretar/-in

Energiedirektion Stv. Generalsekretér/-in (2 Mitarbeiter/-innen)

Vorsteher/-in Amt fur Umweltkoordination und Energie
Vorsteher/-in Rechtsamt (Co-Leitung)

Vorsteher/-in Amt fur Geoinformation

Vorsteher/-in Amt fur Wasser und Abfall

Vorsteher/-in Tiefbauamt

Vorsteher/-in Amt fur 6ffentlichen Verkehr (Co-Leitung)
Vorsteher/-in Amt fir Grundstticke und Gebéaude (Co-Leitung)

Justiz Prasident/-in Obergericht
Prasident/-in Verwaltungsgericht
Generalstaatsanwalt/-anwaltin
Stabschef/-in Justizleitung

Weitere Vorsteher/-in Finanzkontrolle
Funktionen Generalsekretar/-in des Grossen Rates
Beauftragte/Beauftragter fir Datenschutz

Tabelle 2: Funktionen mit Vertrauensarbeitszeit

Mit der vorliegenden Revision wird insgesamt angestrebt, dass alle Kadermitarbeiterinnen
und Kadermitarbeiter der ersten Hierarchiestufe der Kantonsverwaltung und der Justiz-
leitung nach dem Modell der VAZ arbeiten.

Das Modell gilt nicht fur Stellen mit Einreihungen in den obersten Gehaltsklassen, die aber
nicht der obersten Filhrungsebene zuzuordnen sind, wie z.B. Richterinnen und Richter.
Ebenfalls ausgeklammert werden im Hochschulbereich die Professorinnen und Professoren
bzw. Dozentinnen und Dozenten, deren Arbeitszeitmodell in den Spezialgesetzen besonders
geregelt wird (siehe dazu Artikel 14b Fachhochschulverordnung, FaV, BSG 436.811 bzw. Ar-
tikel 10b der Verordnung tber die deutschsprachige Padagogische Hochschule, PHV, BSG
436.911). Im Regelungsbereich der Berner Fachhochschule sowie der Padagogischen Hoch-
schule Bern sind zudem die Mitglieder der Schulleitung spezialgesetzlich von der Arbeits-
zeiterfassung ausgenommen. Im Bereich der Universitat Bern fehlt fir den Bereich der obers-
ten Verwaltungsfuhrung eine vergleichbare Ausnahmeregelung. Mit der vorliegenden Vorlage
soll der Autonomiebereich der Hochschulen, als offentlich-rechtliche Anstalten mit eigener
Rechtspersdnlichkeit, jedoch nicht tangiert werden. Soll also fur die Hochschulen ebenfalls ein
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anderes Zeit- und Abgeltungsmodell eingefiihrt werden, so ware dies im Rahmen einer Pri-
fung der Hochschulgesetzgebung an die Hand zu nehmen.

Die Einfiihrung der VAZ stellt einen grosseren Einschnitt in die Anstellungsbedingungen der
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar. Es ist aus diesem Grund angezeigt, die VAZ
in einem ersten Schritt auf einen engen Personenkreis zu beschréanken. Dem Regierungs-
rat soll jedoch die Méglichkeit eingeraumt werden, die Anwendung der VAZ zu einem spéate-
ren Zeitpunkt und bei Bedarf im engen Dialog mit der FiKo auf weitere Funktionen auszu-
dehnen.

Abweichungen zu den Vorschlagen der FiKo:

Vertrauensarbeitszeit fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GK 27-30

Die FiKo schlug vor, die VAZ fir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GK 27-30 verbind-
lich einzufiihren. Davon betroffen waren rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Ver-
gleich zum Modell des Regierungsrates wirde die VAZ u.a. auch fir Richterinnen und Richter,
Staatsanwaltinnen und Staatsanwaélte und hoch eingereihte Abteilungsvorsteherinnen und
Abteilungsvorsteher gelten. Weiterhin nicht betroffen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Hochschulen, deren Arbeitszeitmodell bereits in den Spezialgesetzen besonders gere-
gelt wird. Wiirden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den GK 27-30 nach der VAZ arbei-
ten, wirden die erste Hierarchiestufe sowie ein Teil der zweiten Hierarchiestufe ihre Ar-
beitszeit nicht mehr erfassen. Abteilungsvorsteherinnen und Abteilungsvorsteher auf zweiter
Hierarchiestufe sind je nach Anforderungsniveau meist in den GK 24-26 eingereiht, gewisse
auch in den GK 27-28. In der Folge wiirden innerhalb einzelner Amter nicht alle Mitglieder der
zweiten Hierarchiestufe nach dem gleichen Arbeitszeitmodell arbeiten, was zu einer Un-
gleichbehandlung fuhren wirde.

Aus Sicht des Regierungsrates sollte die Einfuhrung der VAZ auf die oberste Fihrungsebe-
ne, d.h. auf Funktionen mit weitreichenden Entscheidungsbefugnissen, beschréankt werden.
Im Gegensatz zur Bundesverwaltung, die einen lohnklassendefinierten Geltungsbereich fir
die VAZ kennt, schlagt der Regierungsrat flr den Kanton Bern damit einen Geltungsbereich
nach Funktion vor. Eine enge Auslegung des Begriffs ,oberstes Kader“ wurde auch im Mit-
bericht zur PG-Revision 2013 beflirwortet. In anderen Kantonen, welche die Vertrauensar-
beitszeit kennen, gilt das Modell ebenfalls mehrheitlich fir Generalsekretarinnen und General-
sekretare sowie Amtsvorsteherinnen und Amtsvorsteher, d.h. der Geltungsbereich ist eben-
falls funktionsbezogen.

Freiwillige Einfuhrung der VAZ fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GK 24-26

In Analogie zur Bundesverwaltung forderte die FiKo, dass fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den GK 24-26 eine VAZ-Einfuhrung auf freiwilliger Basis geprtft wird. In diesen Gehalts-
klassen beschéftigt der Kanton Bern rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Do-
zentinnen und Dozenten, welche spezialrechtlichen Arbeitszeitbestimmungen der Hochschu-
len unterliegen). Wie unter Ziffer 2.3.2 erwahnt, kann bei der Bundesverwaltung festgestellt
werden, dass nur ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freiwillig nach der VAZ
arbeiten konnten, sich auch effektiv fiir die VAZ entschieden hat.

Der Regierungsrat lehnt eine freiwillige Einfihrung der VAZ fiir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der GK 24-26 ab. Es besteht die erhebliche Gefahr, dass sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, welche viel Mehrarbeit leisten, tendenziell gegen die VAZ entscheiden; Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, welche ihre Arbeit innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit leisten,
kénnten hingegen das Modell der VAZ wahlen, was aufgrund der finanziellen Abgeltung mit
hohen Mehrkosten verbunden ware. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass zunéchst im klei-
nen Kreis gestartet werden sollte; die Einfihrung der VAZ fir weitere Kaderstufen kann allen-
falls in einer zweiten Phase gepruft werden. Die VAZ fiir einen grésseren Kreis einzufihren,
steht auch von daher nicht im Vordergrund, als dass die Arbeitszeitbestimmungen in der Ver-
gangenheit bereits stark tberarbeitet wurden und damit steigende Zeitguthaben und hohe
Ruckstellungen vermieden werden kénnen. Hinsichtlich einer allfalligen Vergrosserung des
Kreises der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ ist in der PG-Revision eine Kompetenz-
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delegation vorgesehen, welche den Regierungsrat dazu erméachtigt, den Kreis der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erweitern zu konnen. Sollte der Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit VAZ spéater ausgedehnt werden, steht jedoch nicht ein Modell der Freiwilligkeit im Vor-
dergrund; um Fehlanreize zu vermeiden, ist es Aufgabe des Arbeitgebers zu definieren, wel-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der VAZ arbeiten und welche nicht.

Vertrauensarbeitszeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne gehaltswirksame Mitarbei-
terbeurteilung (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit automatischem Aufstieg)

Die FiKo schlug weiter vor, die Einfuhrung der VAZ bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mit automatischem Aufstieg® zu priifen. Der Vorschlag des Regierungsrates (VAZ fur das
oberste Kader) umfasst bereits die meisten dieser Funktionen:

Staatsschreiber/-in

Vorsteher-/in der Finanzkontrolle

Prasident/-in Obergericht und Verwaltungsgericht
Generalstaatsanwaltin/Generalstaatsanwalt
Beauftragte/Beauftragter fir Datenschutz
Regierungsstatthalter/-innen

Generalsekretar/-in des Grossen Rates

Fur weitere Funktionen mit automatischem Aufstieg, d.h. fir Dozentinnen und Dozenten der
Hochschulen und fur die Geistlichen gelten bereits jetzt Spezialregelungen, welche sie von
der Arbeitszeiterfassung befreien (vgl. dazu auch die Ausfiihrungen weiter oben in derselben
Ziffer). Es bleiben die Richterinnen und Richter, welche nicht der obersten Fihrungsebene
zuzuordnen sind und deshalb nach Ansicht des Regierungsrates vom Kreis der Kadermitar-
beiterinnen und Kadermitarbeiter mit VAZ ausgeklammert werden sollten. Im Mitbericht zur
PG-Revision 2013 wurde dies auch von politischer Seite gewilinscht.

2.6.2 Finanzielle Kompensation der Mehrarbeit

2.6.2.1 Einleitende Bemerkungen zur finanziellen Kompensation der Mehrarbeit

Eine zentrale Voraussetzung fur die Einflhrung der VAZ ist ein finanzieller Ausgleich fur die
nicht mehr erfasste bzw. nicht mehr kompensierbare Mehrarbeit. In der zuriickgezogenen PG-
Revision 2013 war vorgesehen, die Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter mit VAZ zwei
Gehaltsklassen hdher einzureihen. Aus den Reaktionen auf die damalige PG-Revision kénnen
zwei Schlussfolgerungen gezogen werden:

1. Die Schaffung von zuséatzlichen Gehaltsklassen hatte wie erwdhnt zu einer indirekten
Anpassung der Regierungsgehalter gefihrt. Aufgrund der negativen Reaktionen auf die
PG-Revision 2013 stellt dieses Vorgehen keine mégliche Lésung dar. Auch die FiKo
fordert, dass die Einfuhrung der VAZ keine Erhéhung der Léhne des Regierungsrates zur
Folge haben soll. Der Ausgleich der Mehrarbeit sollte deshalb so gestaltet sein, dass kei-
ne Auswirkungen auf die Léhne der Regierungsmitglieder entstehen. Als Kompensation
fur die nicht mehr zu erfassende Mehrarbeit steht deshalb eine Lésung mit einer Zulage
im Vordergrund. Die Gewahrung einer Zulage fihrt nicht zu einer Erh6hung der Regie-
rungsgehalter, wie dies bei der Schaffung von zuséatzlichen Gehaltsklassen der Fall gewe-
sen ware. Damit ist auch keine Anpassung des Gesetzes lber die finanziellen Leistungen
an die Mitglieder des Regierungsrates notig.

2. Zwei zusétzliche Gehaltsklassen hatten einer Entschadigung von plus 12 Prozent gegen-
Uber den heutigen Einreihungen entsprochen. In der konferenziellen Anhérung zur PG-
Revision 2013 zeigte sich, dass diese Erhdhung als zu hoch beurteilt wurde. Die Entscha-
digung fur die nicht mehr kompensierbare Mehrarbeit sollte deshalb tiefer als 12 Prozent

® Funktionen mit automatischem Aufstieg: vgl. Art. 47 PV
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festgelegt werden.

Die FiKo verlangt eine weitgehend kostenneutrale Einfihrung der VAZ. Dies sei dadurch zu
erreichen, dass die Entschédigung in etwa den Kosten der in den letzten drei Jahren durch die
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeh&uften Zeitguthaben entspricht. Eine ver-
waltungsweite Erhebung uber die geleistete Mehrarbeit des obersten Kaders in den letzten
drei Jahren wurde nicht durchgefihrt. Eine solche Erhebung wére einerseits mit einem gros-
sen zeitlichen Aufwand verbunden (das Personalamt hat keine zentrale Zugriffsmoglichkeit
auf die Zeiterfassungssysteme der Direktionen und Amter). Andererseits kann auch festge-
stellt werden, dass viele Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter bereits heute nicht
samtliche Arbeitszeit erfassen, wenn sie beispielsweise an einem Abend oder an einem
Wochenende zuhause, unterwegs oder gar in den Ferien bestimmte Arbeiten erledigen. Die
Erfahrung der Finanzdirektion zeigt aber, dass auf der Ebene des obersten Kaders von einer
Mehrarbeit von rund 10 bis in Einzelfallen und in besonders stark belasteten Zeiten maximal
20 Prozent ausgegangen werden kann. Dies entspricht in etwa 20 bis maximal 40 Tage
Mehrarbeit pro Jahr.

2.6.2.2 Ausgestaltung der finanziellen Kompensation der Mehrarbeit

Die finanzielle Kompensation der Mehrarbeit sollte nach Ansicht des Regierungsrates zwei
Bestandteile umfassen:

o Das oberste Kader erhélt eine versicherte Zulage von 6 Prozent des individuellen Ge-
halts. Dies entspricht der Praxis der Bundesverwaltung, welche ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit VAZ eine Entschadigung von 6 Prozent des Jahresgehalts gewahrt. Es ist
jedoch wie erwéhnt zu beachten, dass das Lohnniveau fir das oberste Kader beim Bund
deutlich héher liegt als beim Kanton Bern und dass die Bundesverwaltung fur das Kader
Uber eine deutlich grosszigigere PK-Ldsung verfugt. Um individuellen Bedurfnissen ge-
recht zu werden, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausserdem die Mdglichkeit
erhalten, sich anstelle der Zulage von 6 Prozent entweder fiir eine Zulage von 3 Prozent
plus 5 Ausgleichstage oder fur 10 Ausgleichstage zu entscheiden. Die Ausgleichstage
missen in dem Kalenderjahr bezogen werden, in welchem der Anspruch entsteht. Das
Wabhlrecht kann jahrlich ausgeubt werden. Diese Option kommt all denjenigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zugute, welche anstelle einer hoheren Vergitung mehr freie Tage
bevorzugen, z.B. Teilzeitmitarbeiterinnen und Teilzeitmitarbeiter mit Betreuungsaufgaben.
Wie erwéhnt kennt auch die Bundesverwaltung ein @hnliches Wahlrecht zwischen Vergu-
tung und Ausgleichstagen. Das Wabhlrecht soll in der Personalverordnung detailliert gere-
gelt werden; im Gesetz wird lediglich der Grundsatz festgehalten, dass anstelle der Vergi-
tung von maximal 6 Prozent hochstens 10 Ausgleichstage bezogen werden kdnnen.

e Ein weiterer Teil der Mehrarbeit soll mittels eines Kaderplans bei der Pensionskasse
kompensiert werden. Der Arbeitgeber leistet fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ
zusatzliche Sparbeitrage im Umfang von 3 Prozent des versicherten Lohns an die Pen-
sionskasse®.

Mit einer Zulage von 6 Prozent und einem zusétzlichen PK-Sparbeitrag des Arbeitgebers von
3 Prozent resultiert eine Losung, welche praktisch identisch ist mit jener der Bundesverwal-
tung (6 Prozent Zulage und 2.6 Prozent hohere PK-Sparbeitrage im Kaderplan). Als eine der
wichtigsten Konkurrentinnen auf dem Arbeitsmarkt auf dem Platz Bern ist den Anstellungsbe-
dingungen der Bundesverwaltung besondere Beachtung zu schenken. Mit der erwéhnten Ent-
schadigung der nicht mehr kompensierbaren Mehrarbeit kénnte der Arbeitgeber Kanton Bern
gegenlber der Bundesverwaltung und anderen Arbeitgebern im obersten Kadersegment im
Lohnbereich an Terrain gutmachen.

Indem die Entschadigung aus einer Kombination einer Vergitung und Sparbeitragen an die
Pensionskasse besteht, tragt diese unterschiedlichen Bedirfnissen Rechnung.

® 3 Prozent PK-Sparbeitrag entsprechen bei einem Bruttogehalt von CHF 200°000 unter Beriicksichti-
gung des Koordinationsabzugs von CHF 24675 beispielsweise 2.6 Prozent des Gehalts.
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In der nachstehenden Kostenberechnung wird fur die 90 Kadermitarbeiterinnen und Kader-
mitarbeiter von den erwéhnten 20 Tagen Mehrarbeit pro Jahr (unterer Rand der Schétzung)
ausgegangen.

Total Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (oberstes Kader) 90
Total Bruttoléhne (Stand 31.01.2017) 17796000
Zulage von 6% des individuellen Bruttolohns 1'‘068'000
Sozialversicherungsbeitrége, ca. 25% 267'000
Total Kosten Zulage 1'335'000
Total versicherte Lohne’ 16700000
Zusétzlicher Sparbeitrag von 3% des versicherten Lohns® 501‘000
Total Kosten Zulage und zuséatzliche Sparbeitrdge Pensionskasse 1'836'000
Abziiglich Riickstellungsbedarf, welcher infolge der VAZ entfallt® -1°'890°000
Total Minderkosten pro Jahr -54'000

Tabelle 3: Kostenberechnung: Zulage von 6 Prozent des Gehalts plus zusatzliche PK-Sparbeitrége von 3 Prozent

Aus der Berechnung geht hervor, dass mit einer Zulage von 6 Prozent und PK-Sparbeitragen
von 3 Prozent mit den getroffenen Annahmen eine kostenneutrale Losung erzielt werden
kann. Wirde ein grosserer Personenkreis als das oberste Kader bestimmt, ware mit Mehrkos-
ten zu rechnen (es kann davon ausgegangen werden, dass Angehorige des mittleren Kaders
weniger Mehrarbeit leisten als jene des obersten Kaders).

Uber Sparbeitrage, welche vom Standardvorsorgeplan abweichen, muss der Grosse Rat ent-
scheiden (Artikel 36 Gesetz Uber die kantonalen Pensionskassen, PKG). Mit dem vorliegen-
den Geschéft soll deshalb im Personalgesetz verankert werden, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche nach dem Modell der VAZ arbeiten, Anspruch auf zusatzliche 3 Prozent
Arbeitgeber-Sparbeitrage haben.

2.6.3 Zeitliche Kompensation der Mehrarbeit

Die im Januar 2012 zurlickgezogene PG-Revision 2013 sah vor, dem obersten Kader einheit-
lich 32 Ferientage zu gewahren, was 2012 dem maximalen Ferienanspruch gemass Artikel
144 der Personalverordnung (PV, BSG 153.011.1) entsprach (per 1. Januar 2013 wurde die-
ser auf 33 Tage erhdht). Aufgrund des altersabhangigen Ferienanspruchs wirde mit dieser
Ldsung fur etwas mehr als die Halfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des obersten Ka-
ders der Anspruch erhdht werden. Sie wirden damit nebst der finanziellen Kompensation der
Mehrarbeit zusatzlich eine zeitliche Kompensation erhalten (41 Prozent der Betroffenen haben
bereits heute Anspruch auf 33 Tage Ferien; 47 Prozent auf 28 Tage; 12 Prozent auf 25 Tage).
Die zeitliche Kompensation wurde im Rahmen der damaligen Vernehmlassung wenig disku-
tiert.

An der Lésung mit 33 Ferientagen fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ soll
festgehalten werden. Wie erwéhnt waren die Folgen beschrankt und zeigten fur 41 Prozent
aller Betroffenen keine Anderung. Profitieren konnten die jiingeren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des obersten Kaders. Mit einer prozentualen Zulage des Gehalts wirden jingere Ka-
dermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter flr die VAZ in einem geringeren Umfang entscha-
digt als altere. Eine Erhthung des Ferienanspruchs fir jingere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

" Bruttoléhne plus Zulage abziiglich Koordinationsabzug

8 Versicherte Léhne CHF 16700°000 x 3%

9 Ohne VAZ miissen firr die geleistete Mehrarbeit jahrlich Riickstellungen gebildet werden. Der Berech-
nung liegen folgende Annahmen zugrunde: 20 Tage Mehrarbeit pro Jahr und Rickstellungsbedarf
von CHF 125 pro Stunde (Berechnung Stundenlohn = Mittelwert Bruttolohn / Nettosollarbeitszeit pro
Jahr plus Sozialversicherungsbeitrage = CHF 191°400 : 1932 Stunden x 125% = CHF 125 pro Stun-
de).
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ter wurde deshalb eine gewisse Kompensation fir die geringere finanzielle Entschédigung
darstellen.

Die zusatzlichen Ferientage wirden folgender Entschadigung entsprechen:

Alter Anteil Aktueller Neuer Zusatzliche Entspricht einer
Mitarbeiter/-innen | Ferienan- einheitlicher Ferientage Entschadigung
(Stand 31.01.17) spruch Ferienanspruch in der Hohe von
ab 55 41% 33 33 0 0.0%
ab 45 47% 28 33 5 2.2%
bis 44 12% 25 33 8 3.5%

Tabelle 4: Zeitliche Kompensation fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vertrauensarbeitszeit

Es wird davon ausgegangen, dass bei der Einfihrung eines einheitlichen Anspruchs von 33
Ferientagen flr das oberste Kader keine Stellvertretungskosten oder héhere Zeitgutha-
ben entstehen.

2.6.4 Weitere Aspekte im Zusammenhang mit einer Einfihrung der Vertrauensarbeits-
zeit

2.6.4.1 Langzeitkonto fiir nicht bezogene Ferientage

Nicht bezogene Ferientage kénnen nach den geltenden personalrechtlichen Bestimmungen
bis zu einem Maximalsaldo von 50 Tagen auf das Langzeitkonto tbertragen werden. Eine
Folge einer allfalligen VAZ-Einfihrung mit Gewahrung eines einheitlichen Ferienanspruchs
von 33 Tagen ware, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ ihre nicht bezogenen
Ferientage auf das Langzeitkonto Ubertragen kénnen. Entsprechende Ausfihrungsbestim-
mungen sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die
Ferien zu einem sehr grossen Teil bezogen werden und damit nur mit einem geringen Ruck-
stellungsbedarf zu rechnen ist.

2.6.4.2 Vertrauensarbeitszeit flr Teilzeitmitarbeiterinnen und Teilzeitmitarbeiter

Die FiKo fordert, der Situation von Teilzeitmitarbeiterinnen und Teilzeitmitarbeitern speziell
Beachtung zu schenken. Das vorgesehene Wahlrecht (Ziffer 2.6.2.2) ermdglicht es insbe-
sondere auch Teilzeitmitarbeiterinnen und Teilzeitmitarbeitern, zuséatzlich zum ordentlichen
Ferienanspruch 10 Ausgleichstage zu beziehen und so Beruf, Familie und Freizeit besser zu
vereinbaren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihre Ziele grundsatzlich innerhalb des definierten Pen-
sums erreichen kdnnen. VAZ bedeutet nicht, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst
ausbeuten und fur Mehrarbeit keinen angemessenen Lohn erhalten. Es liegt in der Verantwor-
tung der betroffenen Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeitern und deren Vorgesetzten,
die Arbeit so zu organisieren, dass die Zielerreichung mit dem jeweiligen Beschaftigungs-
grad gewahrleistet werden kann. Andernfalls ist eine Anpassung des Beschaftigungsgrades
vorzusehen.

2.6.4.3 Vertrauensarbeitszeit fir Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter im Job-Sharing

Bei Job-Sharings haben Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter teilweise eine Anstellung
als Amtsvorsteherin oder Amtsvorsteher und eine zweite Anstellung bspw. als Abteilungsvor-
steherin oder Abteilungsvorsteher. Wahrend die Anstellung als Amtsvorsteherin oder Amts-
vorsteher von der VAZ betroffen ware, wiirden fiir die zweite Anstellung an sich die gangigen
Regelungen der Jahresarbeitszeit greifen. Dies wirde dazu fihren, dass auf der zweiten An-
stellung, welche nicht unter die VAZ fallt, Mehrarbeit nach wie vor geltend gemacht werden
konnte. Dies wirde jedoch die Bestimmungen der VAZ unterlaufen. In solchen Féallen misste
deshalb vereinbart werden, dass auch auf der Anstellung ohne VAZ keine Mehrarbeit geltend
gemacht werden kann. Die finanzielle Kompensation wiirde auf beiden Anstellungen ausge-
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richtet. Ausserdem haben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anspruch auf 33 Ferientage
pro Kalenderjahr. Dies soll auf Verordnungsstufe geregelt werden.

2.6.4.4 Hochstarbeitszeit/Gesundheitsschutz

Die VAZ ist ein Modell der Arbeitsorganisation, bei dem die Erledigung vereinbarter Aufgaben
im Vordergrund steht. Die zeitliche Prasenz tritt in den Hintergrund, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern steht es an sich frei, wann sie mit welchem Aufwand diese Aufgaben erledigen.
Gleichzeitig wird vom obersten Kader aber auch eine hohe Verfiuigbarkeit erwartet. Dem Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Einhaltung der Arbeitszeiten, Pravention
von Burnouts) ist unter der VAZ deshalb grosse Bedeutung beizumessen.

Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Funktion der betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tatsachlich ein hohes Mass an Autonomie in Bezug auf die Arbeitsorganisation,
Fokussierung auf das Arbeitsergebnis und insbesondere in Bezug auf die Arbeitszeitgestal-
tung beinhalten muss. Der Regierungsrat schlagt deshalb wie in Ziffer 2.6.1 erwahnt vor, dass
die VAZ (zumindest in einer ersten Phase) nur fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ersten
Hierarchiestufe (oberstes Kader) eingefuihrt wird. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kdn-
nen aufgrund ihrer Stellung, ihrer damit verbundenen Autonomie und Kompetenzen ihre Ar-
beit selbstorganisiert erledigen. Sie sind angehalten, ihre Arbeitszeit verantwortungsvoll
einzuteilen. Es liegt jedoch in der Verantwortung der Vorgesetzten, den Aspekt des Ge-
sundheitsschutzes im Sinne der Fursorgepflicht des Arbeitgebers im Auge zu behalten
und den Stand der Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmassig zu pru-
fen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ missen ihre Absenzen wie Ferien, Krank-
heit, Arztbesuche, Weiterbildung, Kurzurlaube weiterhin im Zeiterfassungssystem erfassen
(sog. Negativ-Zeiterfassung). Damit wird sichergestellt, dass die Kadermitarbeiterinnen und
Kadermitarbeiter ihre Ferien einziehen. Bereits heute und auch nach der Einfiihrung der VAZ
muss eine allfallige andauernde Belastungssituation mit den Vorgesetzten thematisiert und
missen entsprechende Massnahmen ergriffen werden. Die Bestimmung in Artikel 125 Absatz
3 PV, welche die tagliche Arbeitszeit grundsatzlich auf zehn und die wochentliche Arbeitszeit
auf 50 Stunden beschréankt, soll auch weiterhin fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ
Gultigkeit haben.

2.6.5 Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit auf Stufe Gesetz und Verordnung im
Uberblick

Das Modell der VAZ soll im Grundsatz im Personalgesetz festgeschrieben werden. Die kon-
kreten Bestimmungen sind auf Stufe Verordnung zu regeln. Die folgende Tabelle gibt eine
Ubersicht tiber die zu verankernden Bestimmungen je Erlassstufe. Dies der Ubersichtlichkeit
halber, vorliegend ist nur Uber die Regelung auf Gesetzesstufe zu befinden:

Thema Gesetzesstufe Verordnungsstufe
Personenkreis Obligatorischer Geltungsbe- Detaillierte Auflistung der ein-
mit VAZ reich der VAZ fur: zelnen Funktionen gemaéss Tabel-
e Generalsekretarinnen und Ge- | le 2 ,Aufstellung tber die Funktio-
neralsekretare und ihre Stell- nen mit VAZ"

vertreter/-innen

¢ Amtsvorsteher/-innen

e weitere vergleichbare Funktio-
nen

e Der Regierungsrat kann den
Geltungsbereich der VAZ
durch Verordnung auf weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ausdehnen
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Thema

Gesetzesstufe

Verordnungsstufe

Finanzielle
Entschadigung

Maximalwert einer jahrlichen Ver-
gutung; Grundsatz des Wabhlrechts
(Ausgleichstage anstelle der Ver-
gutung); Vorsorgeplan mit 3%
zusatzlichen Arbeitgeber-
Sparbeitragen

Konkretisierung der jahrlichen
Vergitung von 6 Prozent des Brut-
tojahresgehalts und des Wahl-
rechts

Zeitliche
Entschadigung

Einheitlicher Anspruch auf den
in der Verordnung festgelegten
maximalen Ferienanspruch

Einheitlicher Ferienanspruch von
33 Tagen

Langzeitkonto - Regelung beziiglich Ubertrag von
allfalligen Ferienguthaben auf das
Langzeitkonto

Job-Sharing - Regelung VAZ fur Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter im Job-Sharing
gemass Ziffer 2.6.4.3

Tabelle 5: Ubersicht der Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit auf Stufe Gesetz und Verordnung

2.6.6 Ubergangsbestimmungen zur Vertrauensarbeitszeit

Mit dem Modell der VAZ werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Pflicht zur Ar-
beitszeiterfassung befreit; Mehrarbeit wird nicht mehr erfasst. Die bei der Einfihrung der VAZ
bestehenden Zeitguthaben (JAZ-Guthaben) werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
deshalb per Ende 2019 ausbezahlt.

Das Langzeitkonto wird hingegen weitergefiihrt, da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
VAZ ihre nicht bezogenen Ferientage auf das Langzeitkonto Ubertragen kénnen. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Ferien zu einem sehr grossen Teil bezogen werden und damit

kein grosser Ubertrag auf das Langzeitkonto erfolgen wird.
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3. Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur
der Verwaltung

3.1 Ausgangslage

3.1.1 Lucken in den bestehenden personalrechtlichen Bestimmungen

Das Personalgesetz regelt den Umgang mit Personaldaten nur sehr marginal. So halt
Artikel 46 fest, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Bern das Recht auf Einsicht
in ihre eigenen Personaldaten haben. Im Vortrag des Regierungsrates zur Totalrevision des
Personalgesetzes 2004 wurde dabei aber einzig Bezug auf allfallige Gehaltsangaben der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter genommen (Vortrag S. 16, Erlauterungen zum damaligen Artikel
45). Weitergehend aussern sich die Materialien nicht.

In der Personalverordnung finden sich unter den allgemeinen Bestimmungen zwei Artikel,
die sich naher zu den Personaldaten bzw. zum Datenschutz dussern:

e Artikel 6 PV schiitzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Bern vor Ein-
sichtnahme in ihre Personaldaten durch Unbefugte und gegen die unzuléassige Be-
kanntgabe an Dritte. Dies beinhaltet die entsprechende Pflicht des Arbeitgebers, die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Zudem sind Personaldaten funf Jahre nach Be-
endigung des Arbeitsverhaltnisses zu vernichten. Nicht besonders schitzenswerte
Personaldaten kénnen im Interesse der Betroffenen langer aufbewahrt werden.

e Zur allfalligen Uberwachung am Arbeitsplatz statuiert Artikel 7 PV, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorgangig tber Massnahmen zur Uberwachung von
Verhalten und Leistung mit technischen Mitteln zu informieren sind.

Darlber hinaus befasst sich die Verordnung Uber die Bekanntgabe von Personaldaten
(Personaldatenbekanntgabeverordnung, PDBV, BSG 152.041.1) mit dem Umgang von Per-
sonaldaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonsverwaltung. Der Geltungsbe-
reich dieser Verordnung ist jedoch beschréankt. Geregelt ist darin einzig die in- und externe
Bekanntgabe von Personaldaten durch oder im Auftrag von Behdrden oder anderer Trager
offentlicher Aufgaben. Uber die eigentliche Datenbeschaffung oder deren mogliche Aufbe-
wahrungsdauer aussert sich die PDBV jedoch nicht (ergéanzend wird lediglich auf die Da-
tenschutzgesetzgebung des Kantons Bern verwiesen).

Die geltenden Bestimmungen im Personalrecht werden den sich seit Jahren immer rascher
entwickelnden technischen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. Personendaten von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern fallen heute nicht mehr nur auf ,klassischem® Wege an, d.h. in
dem sie in den Gehalts- und Personalsystemen handisch erfasst werden. Vielmehr zeichnen
moderne Kommunikationsmittel automatisch Verbindungs- und Inhaltsdaten auf, ohne
dass sich die Nutzerinnen und Nutzer der Gerate dartber im Klaren sind. Flgt man diese
Rand- und Inhaltsdaten zusammen, so lasst sich durchaus - zumindest zu einem gewissen
Grad - ein Personlichkeitsprofil erstellen. Heikel wird dies etwa dort, wo der Arbeitgeber
Uber solche Auswertungen Zugriff auf besonders schitzenswerte Personendaten seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalt. Zu denken ist dabei insbesondere an die zulassige,
private Recherche im Internet oder den privaten Mailverkehr am Arbeitsplatz wahrend den
Pausen (Bspw. Mail-Bewerbungen bei fremden Arbeitgebern, Internetsuche nach offenen
Stellen oder bestimmten Krankheiten). Eine systematische Zusammenstellung solcher Da-
ten durch den Arbeitgeber ware arbeits- wie auch datenschutzrechtlich héchst problema-
tisch.

In den vergangenen Jahren hat der Bund vergleichbare Licken in Bezug auf sein Personal
geschlossen. Am 1. April 2012 sind die Artikel 57i bis 57q des Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsgesetz (RVOG, SR 172.010) in Kraft getreten, welche die Bearbeitung von
Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur des Bundes regeln. Die im
Personalgesetz des Kantons Bern vorgesehenen Bestimmungen lehnen sich an die
Losung des Bundes an. Der Bund spricht zwar mit seinem Vorgehen in erster Linie seine
Angestellten an. Jedoch ist der betroffene Nutzerkreis beim Bund weiter gefasst. In dieselbe
rechtliche Lésung sind die externen Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Infrastruktur



16

direkt mit einbezogen. Der Bund regelt deshalb die Datenbearbeitung integral in seinem Or-
ganisationsrecht. Von einem solchen Schritt wird vorliegend abgesehen. In erster Linie soll im
Kanton Bern ein griffiges und schlankes Instrument geschaffen werden, um den berechtig-
ten Anliegen der Hauptnutzer der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern - namlich den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung - nachzukommen. Der Schutz ihrer be-
sonderen Personendaten steht deshalb im Mittelpunkt dieser Teilrevision. Andererseits wird
den Interessen des Arbeitsgebers Nachachtung verschafft, indem fiir den Fall einer
missbraulichen Nutzung der elektronischen Einrichtungen die notwendigen Grundlagen
geschaffen werden, um sofort die notwendigen Abklarungen tatigen zu konnen.

Fur alle externen Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern
wird im kantonalen Organisationsrecht eine neue Bestimmung eingeflgt, die im Sinne
einer Handlungsleitlinie die kantonale Verwaltung dazu anhalt, externe Nutzerinnen und
externe Nutzer in gleicher Weise vor unzuldssiger Datenbearbeitung zu schiitzen wie
das eigene Personal (mehr dazu in den Erlauterungen zu den einzelnen Bestimmungen unter
Ziffer 6).

Letztlich hat die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern verschiedentlich darauf hinge-
wiesen, dass die Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infra-
struktur der Verwaltung durch ein Gesetz im formellen Sinn zu regeln ist. Diesem Anliegen
wird mit der jetzigen Teilrevision ebenso entsprochen.

3.1.2 Verhaltnis zum kantonalen Datenschutzgesetz

Das Datenschutzgesetz des Kantons Bern (KDSG; BSG 152.04) und dessen Ausfihrungs-
verordnung (Datenschutzverordnung, DSV, BSG 152.040.1) gelten grundsatzlich fur jedes
Bearbeiten von Personendaten durch Behérden. Die verantwortliche Behdrde, die Personen-
daten bearbeitet oder ein Datenkommunikationsnetz zur Verfligung stellt, sorgt mit techni-
schen und organisatorischen Massnahmen fur die Vertraulichkeit, die Verfugbarkeit
und die Richtigkeit der Daten (Artikel 17 KDSG). Gemass Artikel 5 KDSG ist die Bearbei-
tung von Personendaten nur zuldssig, wenn das Gesetz ausdriicklich dazu erméachtigt
oder wenn das Bearbeiten der Erflillung einer gesetzlichen Aufgabe dient. Der Zweck des
Bearbeitens muss bestimmt sein. Bei besonders schitzenswerten Personendaten - also
bei Personendaten, deren Bearbeitung eine erh6hte Gefahr einer Grundrechtsverletzung
in sich birgt - sind die Schwellen im KDSG noch héher angesetzt (dazu Artikel 6 KDSG). Be-
absichtigt zudem eine Behdorde, Personendaten einer grésseren Anzahl von Personen elekt-
ronisch zu bearbeiten, unterbreitet sie die beabsichtigte Datenbearbeitung vor deren Beginn
der Aufsichtsstelle zur Stellungnahme, wenn

a) zweifelhaft ist, ob eine geniigende Rechtsgrundlage besteht,
b) besonders schitzenswerte Personendaten bearbeitet werden,
c¢) eine besondere Geheimhaltungspflicht besteht oder

d) technische Mittel mit besonderen Risiken fiir die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen eingesetzt werden (Vorabkontrolle nach Artikel 17a KDSG).

Das KDSG findet direkt auf das Personal der kantonalen Verwaltung wie auch dasjenige der
offentlich-rechtlichen Anstalten (Hochschulen) des Kantons Bern Anwendung (vgl. dazu den
Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 18. April 2016, publiziert in BVR 2016/12). In weiten
Teilen regelt das KDSG schon heute den Umgang mit Personendaten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Personalgesetz sollen jedoch - ergédnzend dazu - Grundséatze festge-
schrieben werden, die zum Schutze der berechtigten Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dartiber hinausgehen und die kiinftige technische Entwicklung, insbesondere die
immer starker werdende Verknlupfung verschiedener elektronischer Medien (etwa wenn pri-
vate Internetanbindungen fir Homeoffice genutzt werden), zu einem gewissen Grad vorweg
nehmen. Letztlich lebt der Kanton Bern mit diesem Schritt seiner Flrsorgepflicht als Ar-
beitgeber nach, indem er in Nachachtung der gesetzlich verankerten Grundziige der Perso-
nalpolitik Vorkehrungen zum Schutz der persénlichen Integritat der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter trifft (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g PG).
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3.1.3 Verhéltnis zum Bundesrecht

Die Uberwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Rahmen laufender Strafuntersuchungen ist durch die neuen Bestimmungen im Personal-
gesetz nicht tangiert. Die Regelungen in der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO,
SR 312.0) sowie im Bundesgesetz betreffend die Uberwachung des Post- und Fernmel-
deverkehrs (BUPF, SR 780.1) gehen dem kantonalen Recht in jedem Fall vor.

Das Bundesgesetz Uber den Datenschutz (DSG, SR 235.1) gilt fir das Bearbeiten von Daten
naturlicher und juristischer Personen durch private Personen oder Bundesorgane. Es findet
gemass Artikel 2 von Bundesrechts wegen grundsatzlich keine Anwendung auf die ¢ffentliche
Verwaltung des Kantons Bern.

3.2 Grundzlige der neuen Bestimmungen

3.2.1 Verbot der Aufzeichnung und Auswertung als Grundsatz

Als Grundsatz halt die Neuregelung fest, dass die mit der Nutzung der elektronischen Infra-
struktur der Verwaltung anfallenden Rand- und Inhaltsdaten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht aufgezeichnet werden dirfen. Die Bearbeitung solcher Daten soll nur soweit
moglich sein, als sie fur die Begriindung, Durchfihrung oder Beendigung eines Arbeitsver-
haltnisses oder aber zur Verhinderung von Missbrauchen bzw. die technische Wartung der
Systeme notwendig ist. Diese Ausnahmetatbestande sind im Personalgesetz abschlies-
send genannt. Soweit sich innerhalb der gesetzlichen Leitplanken zusatzlich operativer Re-
gelungsbedarf abzeichnet, soll dieser auf Verordnungsstufe (etwa der Personalverordnung)
abgedeckt werden.

3.2.2 Zulassige Datenbearbeitung

Da die Aufzeichnung und Auswertung von Personendaten solche mit besonderer
Schutzwirdigkeit umfassen kann, bedarf ein solcher Eingriff in die Rechte der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einer formell-gesetzlichen Grundlage. Die Bestimmungen haben so-
mit zu definieren, zu welchem Zweck die Aufzeichnung und Auswertung erfolgen. Weiter
ist festzulegen, ob die Auswertung nur allgemein, nicht personenbezogen (also anonym) oder
aber bezogen auf eine bestimmte bzw. bestimmbare Person erfolgen soll. Je konkreter eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Fokus der Auswertung ihrer resp. seiner elektronisch an-
gefallenen Rand- und Inhaltsdaten steht, umso genauer muss der Eingriffszweck umschrieben
und definiert sein.

Zulassig soll die nicht personenbezogene Datenbearbeitung in folgenden Fallen sein:

e Zum Zweck der Datensicherung (Backups) und zur technischen Wartung der elekt-
ronischen Systeme und zur Aufrechterhaltung der Systemleistungssicherheit (um etwa
festzustellen, wann und wie oft auf welche Systeme zugegriffen wurde);

e zur allgemeinen Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsrichtlinien und
-weisungen betreffend die elektronische Infrastruktur;

e zur allgemeinen Bewirtschaftung der Arbeitszeit;

e zur Aufrechterhaltung des Schutzes von Bauten und Anlagen der kantonalen
Verwaltung (Daten von Zutrittssystemen).

Wird dagegen eine personenbezogene Auswertung des spezifischen Nutzerverhaltens
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters angestrebt, so ist der zuldssige Rahmen fir solche
Eingriffe weiter einzuschranken. Die Gefahr, dass sich auf dieser Auswertungsebene auch
besonders schitzenswerte Personendaten finden lassen, ist sehr gross. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen jedoch vor einer willkirlichen oder unverhéaltnismassigen Preisgabe
solcher Daten geschiitzt werden. Uber solche Uberwachungsschritte sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zudem vorgangig zu informieren. Diese Anliegen entsprechen Artikel 6
KDSG, wonach besonders schitzenswerte Personendaten nur bearbeitet werden durfen,
wenn sich die Zulassigkeit aus einer gesetzlichen Grundlage eindeutig ergibt, die Erfillung
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einer gesetzlichen Aufgabe es zwingend erfordert oder die betroffene Person ausdriicklich
zugestimmt hat.

3.2.3 Ausfuhrungsbestimmungen

Das Personalgesetz regelt die Grundziige der Bearbeitung von Personendaten, die durch
die Nutzung der elektronischen Infrastruktur innerhalb der kantonalen Verwaltung anfallen.
Die Zustandigkeiten auf Stufe Organisationseinheiten, die konkreten technischen Belan-
ge der Datenbearbeitung sowie mogliche Aufbewahrungsfristen sollen durch den Regie-
rungsrat auf Stufe Verordnung geregelt werden. Dieses Vorgehen entspricht durchaus der
Grundsystematik des Personalgesetzes im Kanton Bern, indem dem Regierungsrat als obers-
tes Verwaltungsfihrungsorgan umfassende Kompetenzen fir die operative Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben mitgegeben werden.

3.2.4 Systematische Einordnung der neuen Bestimmungen

Die neuen Artikel werden im Personalgesetz unter dem 1. Kapitel ,Allgemeine Bestimmungen®
eingeordnet. Dafir wird unter dem Titel ,1.4 Datenschutz und Datenbearbeitung® ein neuer
Abschnitt eingefligt, welcher zusammengefasst alle notwendigen Regelungen enthalt.

4. \Weitere Bestandteile der PG-Revision 2020

e Als allgemeinen Beendigungsgrund des Arbeitsverhaltnisses nennt das Personalgesetz
insbesondere den Beginn einer Invalidenrente der zustandigen Vorsorgeeinrichtung.
Das Arbeitsverhdltnis endet entsprechend im Umfang des Invaliditatsgrades (Artikel
14 Absatz 4 PG). In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Bestimmung prozessékono-
misch keinen Mehrwert schafft. In der Regel fallt durch diese Bestimmung nur ein Teil
des Anstellungsverhaltnisses von Gesetzes wegen dahin. Die verbleibenden Stellen-
prozente der betroffenen Mitarbeiterin oder des betroffenen Mitarbeiters miissen zusatz-
lich - da meist medizinisch gesehen keine Restarbeitsfahigkeit am angestammten Arbeits-
platz mehr besteht - in einem separaten, ordentlichen Kindigungsverfahren aufgelost
werden (mehr dazu nachfolgend in den Erlauterungen zu den einzelnen Artikeln). Indem
nun diese Regelung ersatzlos gestrichen wird, kommt - soweit die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter nicht wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden kann - fiir das gesam-
te Pensum das ordentliche Verfahren der Kiindigung im Krankheitsfall zur Anwendung.

o Aufgrund eines Gerichtsurteils soll Artikel 22 (Anstellung auf Probe) angepasst werden.
Im Entscheid 100.2010.363U vom 17. Juni 2010 hat das Verwaltungsgericht festgehal-
ten, dass der heutige Wortlaut der Norm unklar sei (mehr dazu nachfolgend in den Er-
lauterungen zu den einzelnen Artikeln).

e Mit der vorliegenden Teilrevision wird weiter die Motion 201-2015, JuKo (Gygax-
Boninger, Obersteckholz) ,Regelung der Zustandigkeit zur Verlangerung der laufenden
Amtsdauer von hauptamtlichen Mitgliedern der Gerichtsbehérden und der Generalstaats-
anwaltschaft” umgesetzt. Einerseits wird der Klarheit halber ausdriicklich festgehalten,
dass die gesetzlichen Beendigungsgrinde in den allgemeinen Bestimmungen des Per-
sonalgesetzes auch fir die Behdrdenverhéltnisse gelten. Andererseits wird - wie im
Vorstoss gefordert - die Zustandigkeit fir eine allfallige Verlangerung des Arbeitsver-
haltnisses wahrend laufender Amtsperiode tber das 65. Altersjahr der betroffenen
Mitarbeiterin oder des betroffenen Mitarbeiters hinaus geregelt.

¢ Inskiinftig sollen an die Mitglieder des Regierungsrates keine Treuepramien mehr
ausgerichtet werden. Die Personalgesetzgebung gilt grundséatzlich auch fir die Mitglieder
des Regierungsrates. Weder das Personalgesetz noch das Gesetz vom 27. Mérz 2002
Uber die finanziellen Leistungen an die Mitglieder des Regierungsrates (BSG 153.31) sta-
tuieren eine abweichende Regelung. Deshalb kommen heute auch die Mitglieder des Re-
gierungsrates in den Genuss einer Treuepramie. Dies wurde in der Vergangenheit von po-
litischer Seite kritisiert. So wurde die Motion 314-2009, Scharer (Bern, Griine) ,Keine
Treuepramie flr Regierungsrate und Regierungsratinnen“ am 2. Februar 2011 als Postulat
Uberwiesen. Die mit der geplanten Teilrevision des Personalgesetzes per 1. Januar 2013
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beabsichtigte Aufhebung des Anspruchs auf Treuepramien fir die Mitglieder des Regie-
rungsrates konnte infolge Rickzugs der Vorlage noch nicht realisiert werden, was mit vor-
liegender PG-Revision nachgeholt wird.

Neu sollen funktionsbezogene Zulagen in bestimmten Fallen zeitlich unbefristet ge-
sprochen werden kdnnen. Samtliche Funktionen, welche in der Verwaltung des Kantons
Bern existieren, sind einer von 30 Gehaltsklassen zugeordnet. Ubernimmt eine Mitarbeite-
rin oder ein Mitarbeiter ein deutlich anspruchsvolleres oder belastenderes Aufgabengebiet,
kann die betroffene Person in eine hohere Gehaltsklasse eingereiht werden. Werden um-
fangreiche, anspruchsvolle Aufgaben ausserhalb des eigentlichen Pflichtenhefts tber-
nommen, welche keine Einreihung in eine hohere Gehaltsklasse rechtfertigen, besteht die
Moglichkeit, diese mit einer funktionsbezogenen Zulage (Funktionszulage) abzugelten.

Funktionszulagen kdnnen gewahrt werden, um eine deutliche inhaltliche Mehrbelastung
durch eine Gibernommene Zusatzaufgabe abzugelten. Zweck der Funktionszulagen ist es
hingegen nicht, den zeitlichen Mehraufwand einer Zusatzaufgabe abzugelten.

Mit dem bisherigen Artikel 87 PG konnten funktionsbezogene Zulagen nur fur die vortiber-
gehende Ubernahme von zusatzlichen Aufgaben gewahrt werden. Es zeigt sich aber,
dass in verschiedenen Bereichen die Gewdhrung von unbefristeten Funktionszula-
gen gerechtfertigt ist. Beispiele daflr sind:

e Mitglieder des kantonalen Care-Teams: Das Care-Team des Kantons Bern stellt die
notfallseelsorgerliche bzw. notfallpsychologische Unterstiitzung von Einsatzkréften und
Betroffenen bei der Bewdltigung traumatisierender Alltagsereignisse sowie bei Kata-
strophen und Notlagen sicher. Einsatzleiterinnen und Einsatzleiter des Care-Teams,
die Kantonsangestellte (Pfarrpersonen) sind, werden fur diese Tatigkeit mittels einer
Funktionszulage entschadigt. Die Aufgabe hat fir manche Mitarbeitende unbefristeten
Charakter.

e Angehdrige der Kantonspolizei: Polizistinnen und Paolizisten nehmen verschiedene
Sonderaufgaben wahr (bspw. als Flugbegleiterinnen oder -begleiter fir Ausschaffun-
gen, Hundefihrer oder Gebirgsspezialisten). Auch diese Zusatzaufgaben werden un-
befristet Glbernommen.

e Vorsitzende von Geschéftsleitungen: Die/der jeweils fur zwei Jahre gewdahlte Vorsit-
zende der Geschéftsleitungsmitglieder der Betreibungs- und Konkursamter, der
Grundbuchamter und der Regierungsstatthalteramter sowie die/der Vorsitzende der
Geschéftsleitungsmitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehédrde erhalten fir
die Ubernahme ihrer Geschaftsleitungsfunktion eine Funktionszulage. Meist wird der
Vorsitz fur eine langere Zeitspanne tbernommen, so dass die Funktionszulage de fac-
to unbefristet gewahrt wird.

e Verschiedene Funktionen in der Justiz: In der Justiz nehmen bspw. manche Gerichts-
schreiberinnen und -schreiber die Funktion als leitende Gerichtsschreiberin, leitender
Gerichtsschreiber wahr. Diese Tatigkeit, wie auch die unbefristete Ubernahme als lei-
tende Staatsanwaltin, leitender Staatsanwalt sowie die Vorsitzenden der Geschéftslei-
tungen der Regionalgerichte und der Schlichtungsbehdrden werden mittels Funktions-
zulage entschadigt.

In den genannten Fallen eine Hohereinreihung vorzunehmen, wéare nicht angezeigt. Die
Entschadigung durch eine Hohereinreihung wiirde den Wert der heute ausgerichteten Zu-
lagen Ubersteigen. An einer Entschadigung mittels Funktionszulagen soll deshalb festge-
halten werden und die Rechtsgrundlage fur unbefristete Zulagen geschaffen werden. Das
Instrument der Funktionszulagen wird durch den Regierungsrat restriktiv einge-
setzt. Dementsprechend sollen auch unbefristete Funktionszulagen nur restriktiv einge-
setzt werden. In welchen Féllen Funktionszulagen unbefristet gewéahrt werden kénnen, soll
der Regierungsrat mittels Verordnung regeln kénnen.
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5. Grundzuge der Neuregelung

Es sind zusammengefasst folgende Anderungen vorgesehen:

Einfuhrung der Vertrauensarbeitszeit fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ersten
Hierarchiestufe. Fir die nicht mehr erfasste bzw. nicht mehr kompensierbare Mehrar-
beit sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine finanzielle und zeitliche Entschadi-
gung erhalten. Der Regierungsrat kann den Geltungsbereich der Vertrauensarbeitszeit
auf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdehnen.

Neue Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datenbearbeitung von Perso-
nendaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Sinne eines Grundsatzes wer-
den die Aufzeichnung und Auswertung der durch die Nutzung der elektronischen Infra-
struktur der Verwaltung (automatisch) anfallenden Daten verboten. Nur in klar definier-
ten Ausnahmeféllen, etwa zur Aufklarung allenfalls missbrauchlicher Nutzung der
elektronischen Infrastruktur durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, sollen solche
Massnahmen zuldssig sein. Indirekt soll zusatzlich das Organisationsgesetz angepasst
und die kantonale Verwaltung dazu angehalten werden, auch die externen Drittnutzer
der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern vor unzulassiger Datenbearbeitung
Zu schutzen.

Moglichkeit der Ubertragung der Anstellungsbefugnis im Justizbereich an un-
tergeordnete Organisationseinheiten (Anliegen aus der Praxis). Inskinftig soll es
moglich sein, die Anstellungsbefugnis von der Justizleitung an die Stabsstelle fiir Res-
sourcen und vom Obergericht auf die erstinstanzlichen Gerichtsbehérden zu tbertra-
gen.

Bereinigung der gesetzlichen Beendigungsgrinde des Arbeitsverhdltnisses, in-
dem dieses nicht mehr automatisch mit Beginn einer Invalidenrente der 2. Saule ganz
oder teilweise endet. Es gilt fortan auch fur diese Falle das ordentliche Kiindigungsver-
fahren.

Redaktionelle Anpassung der Bestimmung zur Anstellung auf Probe. Aus dem
heutigen Wortlaut lasst sich nicht eindeutig schliessen, ob eine Anstellung beim Kan-
ton Bern grundsétzlich auf Probe erfolgt. Gestutzt auf ein Urteil des Verwaltungsge-
richts wird die Bestimmung prazisiert.

Funktionszulagen fur die Ubernahme von zusétzlichen Aufgaben sollen inskiinftig
im Bedarfsfall unbefristet gesprochen werden kénnen.

Klare Regelung der Zustandigkeit fur die Weiterbeschaftigung von hauptamtli-
chen Behdrdenmitgliedern Uber das Pensionsalter hinaus. Bislang fehlte im Per-
sonalgesetz eine Regelung, wer bei Behdrdenverhéltnissen ber allfallige Gesuche um
Weiterbeschéftigung Gber das 65. Altersjahr hinaus zu befinden hat. Zudem wird neu
explizit festgehalten, dass Behdrdenverhaltnisse unbesehen der verbleibenden Amts-
periode in jedem Fall mit Erreichen des ordentlichen Pensionsalters von Gesetzes we-
gen beendet werden.

Streichung der Treuepramie fur die Mitglieder des Regierungsgrats. Nach heuti-
gem Recht haben Regierungsrate Anspruch auf eine Treuepramie, obwohl sie nicht im
eigentlichen Sinne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Bern sind. Dies ist in
der Vergangenheit politisch auf Kritik gestossen.

6. Erlauterungen zu den Artikeln

6.1

Artikel 12a - Grundsatz (Datenbearbeitung, neu)

Als Grundsatz wird ausdriicklich festgehalten, dass das Aufzeichnen oder Auswerten von
Personendaten, die bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern
anfallen, verboten resp. nur zu eingeschrankten Zwecken zulassig ist. Diese Ausschliess-
lichkeit der zulassigen Datenbearbeitung ist in Absatz 1 klar festgehalten. Einbezogen in dieses
Verbot der uneingeschrankten Datenbearbeitung ist diejenige elektronische Infrastruktur, die
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der Kanton Bern extern - also ausserhalb der eigenen Verwaltung - betreibt oder betreiben
lasst. Geschitzt durch das Verbot sind alle Personendaten, also auch die besonders schiit-
zenswerten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Adressiert sind die neuen Bestimmungen an alle Organisationseinheiten des Kantons Bern
(mithin also Behorden im Sinne von Artikel 2 Absatz 6 KDSG. Fur den Datenschutz ist nach
Artikel 8 KDSG im Ubrigen jene Behorde verantwortlich, die die Personendaten zur Erfillung
ihrer gesetzlichen Aufgaben bearbeitet oder bearbeiten lasst). Teil dieses Verbotes sind auf-
grund des in Artikel 2 Absatz 1 genannten Geltungsbereichs somit auch die drei Hochschulen.
Wie in den allgemeinen Ausfihrungen unter Ziffer 3 erwahnt, sollen in erster Linie die Haupt-
nutzerinnen und -nutzer der elektronischen Infrastruktur des Kantons Bern geschiitzt werden,
also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Organisationseinheiten. Einbezogen in
diesen Schutz sind zudem Personen im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 bis 7, die nebenamtlich
staatliche Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. Fir die externen Drittnutzer wird ein ent-
sprechender Verweis ins kantonale Organisationsgesetz aufgenommen.

Relativiert wird das Verbot der Datenaufzeichnung und -auswertung dahingehend, dass in den
im Personalgesetz genannten Griinden Personendaten aufgezeichnet und ausgewertet wer-
den durfen. Diese gesetzlich vorgesehene Datenbearbeitung umfasst im Bedarfsfall auch be-
sonders schitzenswerte Personendaten oder Daten, die zu einem Personlichkeitsprofil fihren
kénnen. Zwar enthalt das fir den kantonalen Bereich relevante KDSG selber keine Definition
des Begriffs ,Personlichkeitsprofil“. Der Begriff ,Personlichkeitsprofil“ ist jedoch im Bundesge-
setz Uber den Datenschutz (DSG; SR 235.1) definiert. Ein Personlichkeitsprofil ist danach eine
Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Personlichkeit
einer naturlichen Person erlauben (Art. 3 Bst. C DSG). Solche Daten stellen einen Teilgehalt
der Personendaten dar und sind oft untrennbar mit anderen Daten verknupft. Deshalb soll -
auch wenn das DSG nicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Bern an-
wendbar ist (das DSG gilt nur fur die Datenbearbeitung durch private Personen und die Bun-
desorgane) - diese Begrifflichkeit im Hinblick auf die weitere technische Entwicklung im Sinne
einer Feststellung in die Personalgesetzgebung aufgenommen werden.

6.2 Artikel 12b - Elektronische Infrastruktur (Datenbearbeitung, neu)

Um der kiunftigen technischen Entwicklung gerecht zu werden, ist der Begriff der elektroni-
schen Infrastruktur sehr weit gefasst. Die Aufzahlung der darunter fallenden Geréte, An-
lagen und Medien ist deshalb exemplarisch und nicht abschliessend. Unter die Bestimmung
fallen ebenso ,virtuelle* Systeme wie Programme, die die entsprechenden Mdglichkeiten auf-
weisen.

6.3 Artikel 12c - Aufzeichnung von Personendaten (Datenbearbeitung, neu)

Was unter den Begriffen Personendaten und besonders schiitzenswerte Personendaten
zu verstehen ist, definieren Artikel 2 und 3 KDSG. Das Personalgesetz nimmt keine eigene
Kategorisierung vor. Die Aufzeichnung der anfallenden elektronischen Personendaten ist nur
fur die im Personalgesetz vorgesehenen Zwecke zuldssig. In erster Linie sind dies Zwecke,
um die Leistungsfahigkeit und Stabilitat der Datensysteme sowie die technische Wartung si-
cherzustellen. Dies wird in der Praxis den Hauptanwendungsfall darstellen.

6.4 Artikel 12d - Auswertung von Personendaten (Datenbearbeitung, neu)
Die Auswertung von Personendaten wird wie folgt unterschieden:

¢ Nicht personenbezogene Auswertungen durfen fur alle in Artikel 12c vorgesehenen
Zwecke vorgenommen werden. Nicht personenbezogen bedeutet dabei, dass die Er-
gebnisse vdllig anonymisiert sind und keine direkten oder indirekten Riickschliisse auf
bestimmte oder bestimmbare Personen zulassen (zu denken ist dabei etwa an die all-
gemeine Prufung der Auslastung bestimmter Server).

¢ Nicht namentliche personenbezogene Auswertungen sind dagegen nur einge-
schrankt moglich. Sie lassen zu einem gewissen Grad Rickschlisse auf das Nutzer-
verhalten einer Organisationseinheit (Direktion, Amt, regionale Dienststelle etc.) zu.
Einerseits dirfen sie nur stichprobenartig vorgenommen werden und andererseits sind
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die zulassigen Zwecke stark eingeschrankt. Zu denken ist dabei etwa an die Auswer-
tung des Nutzerverhaltens auf Stufe eines Amtes (wie oft wurden bestimmte Internet-
seiten aufgerufen), ohne dass dabei namentlich bekannte Personen aus der Auswer-
tung hervorgehen. Diese Art der Auswertung ist nur fur die Aufrechterhaltung der In-
formations- und Dienstleistungssicherheit der Systeme, zur technischen Wartung oder
zur allgemeinen Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbestimmungen (Weisungen und
dergleichen) zulassig. Ausgeschlossen ist auf diesem Wege jedoch die Auswertung
anderer angefallener elektronischer Daten, wie etwa bestimmte Merkmale im Mailver-
kehr (z.B. Stichworte im Betreff), da dadurch - allenfalls mit entsprechendem Zusatz-
wissen - wiederum Rickschliisse auf einzelne Personen méglich wéren.

Namentliche personenbezogene Auswertungen sind nur in Ausnahmeféllen zulas-
sig. Sie stellen den grossten Eingriff in die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dar. Datenschutzrechtlich sind deshalb die zuldssigen Zwecke am starksten einge-
schrankt. Ein solcher Eingriff kann notwendig sein, um einen Missbrauch der elektroni-
schen Infrastruktur des Kantons Bern Uberhaupt erst aufzudecken oder aber um die
notwendigen Beweismittel fir eine personalrechtliche Massnahme oder ein Strafver-
fahren einzuleiten. In solchen Fallen kdnnen besonders schiitzenswerte Daten der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters Teil der Auswertung werden, weshalb diese vor-
gangig uUber die geplante Massnahme zu informieren sind. Hervorzuheben ist, dass
Auswertungen ohne konkrete Verdachtsmomente - also gleichsam Auswertungen ,auf
Vorrat® hin - nicht zulassig sind.

Exemplarisch fur den Fall einer Auswertung bei Missbrauch sei auf folgenden Ent-
scheid des Bundesgerichts verwiesen (Urteil 8C_79/2016 vom 30. Juni 2017, A. gegen
Ferrovie Federali Svizzere FFS, offentliches Dienstrecht [fristlose Entlassung eines
SBB-Mitarbeiters wegen Pornokonsums wahrend der Arbeitszeit]; siehe dazu Isabelle
Wildhaber, in Aktuelle Juristische Praxis, AJP 2017, S. 1252). Im fraglichen Urteil hatte
das Bundesgericht zu beurteilen, ob die fristlose Entlassung eines SBB-Angestellten
rechtmassig war, der wahrend der Arbeitszeit mindestens an 17 Arbeitstagen Gber 80
Stunden im Internet pornografisches Material konsumiert hatte (trotz automatischer
Warnmeldung, verbunden mit einem Hyperlink zu den Nutzungsrichtlinien, die der
SBB-Angestellte jeweils wegklickte). Obwonhl die dortige Arbeitgeberin verfahrensmas-
sige Fehler begangen hatte, schitzte das Bundesgericht letztlich die Kiindigung. Ent-
scheidend dafur war insbesondere, dass die Datenauswertung selbst nicht rechtswid-
rig war. Entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben wurden die Daten Uber die In-
ternetnutzung dem Arbeitnehmer erst zugeordnet, nachdem die anonymisierte Aus-
wertung bedeutende Auffalligkeiten aufgewiesen hatte.

An dieser Stelle sei erwahnt, dass der zulassige Umgang mit ICT-Mitteln und dessen
mdgliche Aufzeichnung und Auswertung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Kantons Bern als bekannt vorauszusetzen ist. Mit dem Programm IT@BE wird die In-
formatik- und Telekommunikationsgrundversorgung der Kantonsverwaltung vereinheit-
licht. Daher hat der Strategische ICT-Ausschuss des Kantons Bern (SIA) eine Weisung
Uber den Umgang mit der kantonalen ICT erlassen (Weisung Gber den Umgang mit
ICT durch Endanwenderinnen und Endanwender in der Kantonsverwaltung [ICT-
Enduserweisung]). Die ICT-Enduserweisung regelt unter anderem:

. 0ob Mitarbeitende kantonale ICT-Mittel privat nutzen durfen, oder private ICT-
Mittel zu dienstlichen Zwecken,

. in welchem Rahmen sie am Arbeitsplatz das Internet, den Telefonanschluss
und lhr E-Mail-Konto privat nutzen diirfen,

. welche grundlegenden Sicherheitsregeln sie beachten mussen.

Darlber hinaus findet sich in dieser Weisung ein Hinweis, dass die Benutzung kanto-
naler ICT-Mittel im Rahmen der Gesetzgebung aufgezeichnet und ausgewertet werden
kann. Die neue ICT-Enduserweisung ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern breit ge-
fachert kommuniziert worden.

Nebst der Bekdmpfung von Missbrauchen kann sich eine solche individuelle Auswer-
tung auch aufdrangen, wenn Fehlfunktionen angegangen werden sollen (,Bereitstel-
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lung benétigter Dienstleistungen®. eine bestimmte Datenbank lasst sich bei einer Mit-
arbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht mehr aufrufen oder ein Passwort Iasst sich nicht
zuriicksetzen).

Von dieser Bestimmung erfasst ist zudem die Kontrolle und Auswertung der elektroni-
schen Zeiterfassungssysteme durch Linienvorgesetzte, um Arbeits- und Absenzzeiten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu prifen und zu visieren.

Wie jedes andere staatliche Handeln haben sich die verschiedenen Mdglichkeiten zur Daten-
auswertung am Grundsatz der Verhaltnismassigkeit zu orientieren. Es ist demnach stets das
mildere Mittel zu wahlen, wenn sich der angestrebte Zweck auch damit verfolgen l&sst.

6.5 Artikel 12e - Ausfihrungsbestimmungen (Datenbearbeitung, neu)

Das Personalgesetz soll fir die Datenbearbeitung lediglich den zuldssigen Rahmen vorgeben.
Die organisatorischen und technischen Belange soll dagegen der Regierungsrat in einer Ver-
ordnung regeln. Zu regeln sein wird, welche Behérde unter welchen Modalitaten die Aufzeich-
nung und Auswertung vornehmen darf und wie das Kantonale Amt fir Informatik und Organi-
sation (KAIO) als Kompetenzzentrum fir Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) der
Kantonsverwaltung einzubeziehen ist. Letztlich wird der Regierungsrat festlegen missen,
welche Arten von Daten wie lange aufbewahrt werden und unter welchen Voraussetzungen
diese vernichtet werden dirfen. Mit der Regelung auf Verordnungsstufe soll den rasch wech-
selnden Anforderungen im Bereich der Informations- und Datentechnologie Nachachtung ver-
schafft werden und somit die Mdglichkeit geschaffen werden, auf die neuen Herausforderun-
gen maoglichst zeitnah reagieren zu kénnen.

6.6 Artikel 14 Absatz 4 - Allgemeine Beendigungsgriinde (Anliegen aus der Pra-
xis, Streichung)

Zusammengefasst soll Artikel 14 Absatz 4 als gesetzlicher Kindigungstatbestand er-
satzlos gestrichen werden. Samtliche Kiindigungen im Krankheitsfall (besser gesagt:
Infolge medizinischer Einschrankungen) sollen inskiinftig, unabhangig davon, ob eine Be-
rentung der zweiten Saule erfolgt oder nicht, einheitlich nach den von der Rechtsprechung
erarbeiteten Grundséatzen zur ordentlichen Kindigung durch die Anstellungsbehdérde (Arti-
kel 25) beurteilt werden. Nachfolgend werden die Hintergrinde erlautert.

Gemass Artikel 14 Absatz 4 endet das Arbeitsverhéltnis im Umfang des Invaliditatsgra-
des mit Beginn einer Invalidenrente der zustandigen Vorsorgeeinrichtung. Es handelt
sich hier um einen gesetzlichen Beendigungsgrund.

In den Materialien zur Totalrevision des Personalgesetzes 2004 findet sich (damals noch un-
ter Artikel 13 statuiert) der Hinweis, dass die Invalidenrente der Vorsorgeeinrichtung frihes-
tens nach Ende des Anspruches auf Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall zu laufen beginne.
Die Situation, dass wegen riickwirkender Zusprache einer Invalidenrente der Vorsorgeeinrich-
tung bereits ausgerichtete Gehaltsfortzahlungen in die von der Invalidenrente erfasste Zeitper-
iode fallen wiirden, ergebe sich in der Regel nicht. Sollte sich hingegen bei einer allfalligen
Erweiterung der Lohnfortzahlungspflicht eine neue Situation ergeben, waren allfallige Kollisi-
onsfragen im Zusammenhang mit der Neuregelung zu lésen.

Artikel 14 Absatz 4 PG bezieht sich gemass Wortlaut auf eine Invalidenrente der 2. Saule.
Rentenleistungen gestiitzt auf das Bundesgesetz Uber die Invalidenversicherung (IVG, SR
831.20) begriinden somit noch keinen eigenstandigen Anwendungsfall (1. Saule). Zu be-
achten ist diesbeztglich jedoch die Bindungswirkung der 2. Saule an den Entscheid der
Invalidenversicherung (vgl. Artikel 26 Absatz 1'° des Bundesgesetzes Uber die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, SR 831.40; BGE 132 V E. 3.2.2.). Diese
Bindungswirkung bezieht sich primar auf den obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsor-
ge. Die Vorsorgereinrichtungen kdnnten somit in der weitergehenden Vorsorge den Invalidi-

10°Art. 26 Abs. 1 BVG: ,Fiir den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngeméss die
entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 uber die Invalidenversiche-
rung (Art. 29 IVG).”
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tatsbegriff abweichend regeln. Vorliegend jedoch gehen Artikel 33 und Artikel 34 des Vorsor-
gereglements der Bernischen Pensionskasse (Vorsorgereglement BPK, gultig ab 1. Januar
2017) von keinem anderen Invaliditatsbegriff aus, als dies die 1. S&ule tut. Gleiches gilt im
Ubrigen fir die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK, siehe dazu Artikel 16 des Stan-
dardvorsorgereglements BLVK, gultig ab 1. Januar 2015). Die Vorsorgeeinrichtungen des
Kantons Bern rAumen die Mdglichkeit ein, den Anspruch auf eine solche Rente aufzuschie-
ben. So sieht etwa das Vorsorgereglement BPK vor, dass der Anspruch auf eine Invalidenren-
te solange nicht ausbezahlt wird, als die versicherte Person ihren Lohn oder an dessen Stelle
Lohnersatzleistungen bezieht, sofern diese Lohnersatzleistungen mindestens 80 Prozent des
Lohns entsprechen und zu mindestens 50 Prozent durch den Arbeitgeber finanziert wurden
(Artikel 34 Absatz 2 Vorsorgereglement BPK; siehe auch Artikel 26 der Verordnung tber die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVV 2, SR 831.441.1). Der Kanton
Bern hat als Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Die Modalitaten
dieser Versicherung erfullen die Bedingungen nach Artikel 26 BBV 2. Der Rentenaufschub
ist in dieser Hinsicht moglich.

Die in den Materialien zur Totalrevision des Personalgesetzes 2004 angetdnten versiche-
rungsrechtlichen Kollisionsfragen konnten zwischenzeitlich in der Praxis geldst werden.
Indem durch die kantonalen Vorsorgeeinrichtungen wie auch durch den Abschluss einer
Krankentaggeldversicherung die Moglichkeiten fur den Rentenaufschub geschaffen wurden,
schliesst der Beginn einer Invalidenrente aus der 2. S&ule stets an das Auslaufen der Gehalts-
fortzahlung des Arbeitsgebers an. Ein ganzer oder teilweiser Wegfall des Arbeitsverhalt-
nisses nach Artikel 14 ist somit wahrend laufender Gehaltsfortzahlung ausgeschlos-
sen. Der Form halber sei hier erwéhnt, dass entsprechende Leistungen der Invalidenversiche-
rung - welche wie erwédhnt nicht von Artikel 14 erfasst sind - nach Artikel 56 der Personalver-
ordnung an das ausgerichtete Gehalt angerechnet werden, dies im Ubrigen unbesehen da-
von, ob die Invalidenrente allenfalls riickwirkend geleistet wird.

Die Praxis zeigt jedoch, dass die Bestimmung in Artikel 14 Absatz 4 in erster Linie aus per-
sonalrechtlicher Sicht unzulanglich ist. In der Regel divergiert die Einschatzung der medi-
zinisch-theoretischen Restarbeitsfahigkeit der betroffenen Mitarbeiterin oder des betroffe-
nen Mitarbeiters mit dem festgelegten Invaliditatsgrad. Diesfalls bietet Artikel 14 Absatz 4
weder eine Vereinfachung des Verfahrensweges noch zusatzliche Rechtssicherheit. In sol-
chen Fallen kann es durchaus sein, dass die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mit-
arbeiter aus medizinischen Griinden nicht mehr am angestammten Ort eingesetzt werden
kann, der Invaliditatsgrad jedoch weniger als 100 Prozent betragt. Dies rihrt vom Umstand
her, dass fur die Bestimmung des Invaliditatsgrades das Erwerbseinkommen, das die be-
troffene Person nach Eintritt der Invaliditat und nach Durchfihrung der medizinischen Behand-
lung und allfalliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Téatigkeit bei ausge-
glichener Arbeitsmarktlage erzielen kdnnte, in Beziehung zum Erwerbseinkommen gesetzt
wird, das sie erzielen kdnnte, wenn sie nicht invalid geworden ware (dazu Artikel 28a IVG mit
Verweis auf Artikel 16 des Bundesgesetzes liber den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts, ATSG). Der Invaliditatsgrad setzt somit einen Einkommensvergleich zwi-
schen Validen- und Invalideneinkommen voraus. Zur Ermittlung des Invalideneinkommens
kann die Invalidenversicherung die Tabellenldhne der vom Bundesamt flir Statistik periodisch
durchgefiihrten Lohnstrukturerhebung heranziehen. Dies etwa dann, wenn der Einsatz am
angestammten Arbeitsort medizinisch gesehen nicht mehr méglich ist und nur noch eine Ver-
weistéatigkeit in Frage kommt. Der Form halber sei an dieser Stelle erwéhnt, dass bei teilzeitli-
cher Erwerbstatigkeit und gleichzeitiger Arbeit im Haushalt zusatzliche Bemessungsmethoden
zur Anwendung kommen.

Verkiirzt dargelegt bedeutet all dies, dass der Invaliditatsgrad dann der medizinischen-
theoretischen Restarbeitsfahigkeit entspricht, wenn die betroffene Person weiterhin am ange-
stammten Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. Ist dies nicht der Fall und werden mégliche
Einkommen aus Verweistétigkeiten zur Einschatzung herangezogen, so stimmen in der Regel
beide Werte nicht mehr tberein. Nach Artikel 14 Absatz 4 fallt in letzterem Fall somit nicht
der gesamte Beschéftigungsgrad von Gesetzes wegen weg. Vielmehr muss seitens der
Anstellungsbehérde fiir wenige Restprozente des Beschéftigungsgrades unter Umstanden
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ein ordentliches Kundigungsverfahren angestrengt werden, sofern die betroffene Mitarbei-
terin oder der betroffene Mitarbeiter mit dem verbleibenden Pensum nicht mehr zweckmassig
eingesetzt werden kann. Es sei an dieser Stelle erwahnt, dass das Personalrecht des Kantons
Bern keinen Tatbestand kennt, welcher automatisch - also von Gesetzes wegen - das Arbeits-
verhéaltnis mit Auslaufen der Gehaltsfortzahlung beenden wiirde.

Der gesetzliche Kundigungstatbestand in Artikel 14 Absatz 4 widerspricht ebenso den
immer wichtiger werdenden Aspekten des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Bei
einer ordentlichen Kiindigung im Krankheitsfall, also einer solchen, der keine Berentung durch
die Vorsorgeeinrichtung zugrunde liegt, hat die Anstellungsbehorde vor einem solchen Schritt
im Sinne des Verhaltnismassigkeitsgrundsatzes alle mdglichen Eingliederungsmassnahmen
zu priufen (die Rechtsprechung ordnet eine solche Kiindigung unter den Tatbestand von Arti-
kel 25 Absatz 2 Buchstabe a ein; dazu exemplarisch der Entscheid VGE 100.2014.258 des
Verwaltungsgerichts vom 20. Februar 2015). Dieser Weg ist bei einer Berentung in weiten
Teilen abgeschnitten, da durch den automatischen Wegfall zumindest eines Teiles des Be-
schaftigungsgrades bereits ein Faktum geschaffen wird. Soll die betroffene Mitarbeiterin oder
der betroffene Mitarbeiter trotz der physischen oder psychischen Einschrénkungen weiterhin
in einer angepassten Verweistatigkeit beim Kanton zweckmassig eingesetzt werden, so muss-
te eventuell sogar eine Wiederanstellung fir die neue Stelle in Erwagung gezogen werden.
Verwaltungstkonomisch ist dieser Aufwand kaum sinnvoll.

6.7 Artikel 19 - Ubertragung der Anstellungsbefugnis im Justizbereich (Anliegen
aus der Praxis)

Das von der Justizleitung eingebrachte Anliegen, die Méglichkeit einzurdaumen, einerseits die
Anstellungsbefugnis von der Justizleitung auf die Stabsstelle fiir Ressourcen und andererseits
vom Obergericht auf die erstinstanzlichen Gerichtsbehdrden zu tGbertragen, wird entsprochen,
indem neu ein Absatz 2a eingefligt und der Absatz 3 entsprechend ergéanzt wird. Nach Artikel
2 des Gesetzes Uber die Organisation der Gerichtsbehdrden und der Staatsanwaltschaft
(GSOG; BSG 161.1) sind in diese neue Delegationsmdglichkeit die kantonalen Schlichtungs-
behdrden mit eingeschlossen. Es sind also folgende, unter der Aufsicht des Obergerichts ste-
henden Gerichtshehdrden gemeint (siehe auch Art. 13 Abs. 2 GSOG):

e das kantonale Zwangsmassnahmengericht (Art. 2 Abs. 3 Bst. a GSOG),
e das Wirtschaftsstrafgericht (Art. 2 Abs. 3 Bst. b GSOG),

e das Jugendgericht (Art. 2 Abs. 3 Bst. ¢ GSOG),

¢ die Regionalgerichte (Art. 2 Abs. 4 Bst. a GSOG),

¢ die regionalen Schlichtungsbehérden (Art. 2 Abs. 4 Bst. ¢ GSOG).

Die regionalen Zwangsmassnahmengerichte (Art. 2 Abs. 4 Bst. b GSOG) sind dagegen nicht
selbsténdige Organisationseinheiten (vgl. Art. 83 GSOG).

6.8 Artikel 22 - Probezeit (Anliegen aus der Praxis)

Absatz 1 enthalt einerseits die Wendung, dass die Anstellungsbehdrde Angestellte ,unter
Vorbehalt abweichender Regelung® auf Probe anstellt, andererseits halt er aber auch fest,
dass die Anstellung ,in der Regel“ auf Probe erfolgt. Das Verwaltungsgericht halt mit Urteil
Nr. 100.2010.363U vom 17. Juni 2010 fest, dass dieser Wortlaut bezlglich der automati-
schen Geltung einer Probezeit unklar bzw. widersprichlich sei. Die erstgenannte Wen-
dung lasse auf eine automatische Anstellung auf Probe, die zweitgenannte auf das Gegenteil
schliessen, namlich dass eine Probezeit explizit zu vereinbaren sei, ansonsten eine solche
nicht gelte.

Mit der Teilrevision wird die Wendung ,in der Regel‘ gestrichen und damit klargestellt,
dass fiir Angestellte von Gesetzes wegen eine Probezeit gilt, ausser es werde eine abwei-
chende Regelung im Einzelfall vorgesehen.
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6.9 Artikel 39 - Hauptamtliche Behdrdenmitglieder - Gesetzliche Beendigungs-
grunde Arbeitsverhéltnis (Anliegen aus der Praxis)

Mit der am 17. Méarz 2016 vom Grossen Rat Uberwiesenen Motion 201-2015, JuKo (Gygax-
Boninger, Obersteckholz) ,,Regelung der Zusténdigkeit zur Verldngerung der laufenden
Amtsdauer von hauptamtlichen Mitgliedern der Gerichtsbehdrden und der General-
staatsanwaltschaft“ wird der Regierungsrat beauftragt, dem Grossen Rat eine Anderung des
Gesetzes Uber die Organisation der Gerichtsbehérden und der Staatsanwaltschaft (GSOG;
BSG 161.1) zu unterbreiten, welche die Befugnis der jeweils zustandigen Aufsichtsbehorde
klarstellt, hauptamtlichen Mitgliedern der Gerichtsbehdrden und der Generalstaatsanwalt-
schaft nach Vollendung des 65. Lebensjahrs auf Gesuch hin eine Bewilligung zur Weiterbe-
schaftigung gemass Artikel 14 Absatz 2 PG zu erteilen. In seiner Antwort vom 24. Februar
2016 (RRB 209/2016) sieht der Regierungsrat ebenfalls Handlungsbedarf und untersttitzt
das Anliegen nach einer klaren Regelung zur Verlangerung des Arbeitsverhéltnisses von
hauptamtlichen Mitgliedern der Justizbehdrden. Gleichzeitig macht der Regierungsrat
aber beliebt, fir samtliche Behtérdenmitglieder eine Losung zu finden (wie bspw. auch fur
die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter).

Artikel 39 PG sieht bei den hauptamtlichen Behdrdenmitgliedern (bspw. Richterinnen und
Richter) vor, dass deren Arbeitsverhaltnis mit Ablauf der Amtsdauer endet. Demgegentber
regelt Artikel 14 unter den ,Allgemeinen Bestimmungen® zu Begriindung, Anderung und Be-
endigung des Arbeitsverhaltnisses, dass dieses spatestens auf Ende desjenigen Monats da-
hinfallt, in welchem die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter das 65. Alters-
jahr vollendet hat. Aus Wortlaut und Systematik der beiden Bestimmungen ist nicht von vorn-
herein klar, ob bei den hauptamtlichen Behdrdenmitgliedern das Arbeitsverhltnis ebenso von
Gesetzes wegen mit Erreichen des 65. Altersjahres endet, oder ob diese - unbesehen der
gesetzlichen Altersschwelle - ihre Amtsperiode in jedem Fall zeitlich ungeschmalert beenden
kénnen. Das Personalgesetz lasst offen, in welchem Zusammenhang die Spezialrege-
lung von Artikel 39 zur allgemeinen Bestimmung von Artikel 14 Absatz 1 steht. Explizit
nennt das Gesetz nur zwei Moglichkeiten, wie das Arbeitsverhaltnis der hauptamtlichen Be-
hordenmitglieder wahrend laufender Amtsperiode beendet werden kann. Namlich einerseits
durch Demission des Behdrdenmitglieds selber (Artikel 40) oder aber durch Urteil des Abbe-
rufungsgerichts (Artikel 41).

Aus Sicht des Regierungsrates ware es nicht sachgerecht, wenn die Altersschwelle in Arti-
kel 14 bei den durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag begrindeten Arbeitsverhaltnissen zur
Anwendung kommt, bei den Behdrdenverhéltnissen jedoch nicht. Dass eine solche Un-
terscheidung nicht den politischen Absichten entsprechen kann, lasst sich gleichfalls dem
Wortlaut des Vorstosses Gygax und den entsprechenden Voten bei dessen Behandlung im
Grossen Rat entnehmen.

Mit der vorliegenden Teilrevision soll nun insoweit Klarheit geschaffen werden, als in Artikel 39
mit dem expliziten Verweis auf Artikel 14 dessen Anwendbarkeit auch auf die hauptamtlichen
Behdrdenmitglieder hervorgehoben wird. Die Arbeitsverhéltnisse der hauptamtlichen Be-
hérdenmitglieder unterliegen somit unbesehen einer allenfalls noch laufenden Amtsperiode
den gesetzlichen Beendigungsgrinden nach Artikel 14. Selbstverstandlich soll bei Bedarf
und ausgewiesener Notwendigkeit eine befristete Verlangerung des Arbeitsverhaltnisses
Uber die gesetzliche Altersschwelle hinaus méglich sein. Zu denken ist dabei etwa an einen
aufwandigen Gerichtsprozess, dessen Ubergabe vor Fallabschluss von der federfiihrenden
Richterin oder vom federfiihrenden Richter an die Amtsnachfolgerin oder den Amtsnachfolger
nicht prozesstkonomisch ware. Wie bei den mit 6ffentlich-rechtlichem Vertrag begriindeten
Anstellungsverhaltnissen auch, soll von einer Weiterbeschéaftigung lber das Pensionsalter
hinaus jedoch zuriickhaltend Gebrauch gemacht werden. Eine Verlangerung ist zudem
hdchstens bis zur Vollendung des 70. Altersjahres méglich.

Der Vorstoss Gygax verlangt eine klare gesetzliche Regelung darlber, wer bei den Behor-
denverhdltnissen tber Verlangerungen des Arbeitsverhaltnisses zu befinden hat. Fur die
mit 6ffentlich-rechtlichem Anstellungsvertrag begriindeten Arbeitsverhaltnisse obliegt dieser
Entscheid der jeweiligen Anstellungsbehdrde. Bei den hauptamtlichen Behérdenmitglie-
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dern fehlt jedoch eine vergleichbare Anstellungsbehdrde. Gemass Legaldefinition sind
hauptamtliche Behtrdenmitglieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsverhéaltnis
durch Wahl auf eine bestimmte Amtsdauer begriindet wird (Artikel 3 Absatz 4 PG). Wahlor-
gane sind das Volk oder der Grosse Rat (Artikel 37 Absatz 1 PG). Diesen Wahlorganen die
Befugnis zur befristeten Verlangerung der Behdrdenverhaltnisse zu Ubertragen, ware mit er-
heblichem Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden und kaum sinnvoll, da ein Entscheid -
insbesondere wenn das Volk fur die Wahl zustandig ist - in der Praxis kaum innert nitzlicher
Frist zu erwirken wéare. Zudem handelt es sich bei solchen befristeten Verlangerungen tber
die Altersschwelle hinaus - wie schon erwéhnt - in der Regel um primar operative Entschei-
de. Um trotzdem eine einheitliche und restriktive Bewilligungspraxis sicherzustellen, rechtfer-
tigt es sich aus Sicht des Regierungsrates, die fragliche Zustandigkeit an die Aufsichtsbe-
hérden zu Ubertragen.

Artikel 38 bezeichnet, welches Organ jeweils die zustandige Aufsichtsbehdrde ist. Soweit nicht
explizit im Personalgesetz genannt, ergibt sich die zustéandige Aufsichtsbehtrde aus der be-
sonderen Gesetzgebung. So Ubt nach dem Gesetz Uber die Regierungsstatthalterinnen und
Regierungsstatthalter (RStG, BSG 152.321) der Regierungsrat durch die Justiz-, Gemeinde-
und Kirchendirektion die Aufsicht Gber die administrative, organisatorische und fachliche Fuh-
rung der Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter aus. Eine Ausnahme von der
Zustandigkeitsordnung in Artikel 38 wird jedoch fiir den Justizbereich vorgesehen. Einheitlich
soll hier fur die Richterinnen und Richter aller Stufen die Justizkommission des Grossen Rates
Uber solche Verlangerungen entscheiden. Mit dieser Ausnahme von der Zustandigkeitsord-
nung nach Artikel 38 wird flr den Justizbereich eine einheitliche Anwendung der Regelung
sichergestellt, indem alle Gesuche der gewéahlten Behdrdenmitglieder der Justiz um Verlange-
rung der Anstellungszeit durch ein einziges Organ beurteilt werden. Soweit organisatorisch
gegeben, soll jedoch die Justizkommission des Grossen Rates - welche im Justizbereich nor-
malerweise im Sinne von Artikel 13 Absatz 1 GSOG die Oberaufsicht wahrnimmt - vor ihrem
Entscheid die ordentliche Aufsichtsbehdrde anhéren. Ein entsprechender Vorbehalt wird in
Artikel 39 eingefiigt.

6.10 Artikel 57a - Vertrauensarbeitszeit (neu)

Wie erwahnt soll der Grundsatz der VAZ im Gesetz festgeschrieben werden. Artikel 57a um-
schreibt den minimalen Personenkreis mit VAZ. Der Regierungsrat erhalt die Kompetenz, den
Personenkreis auszudehnen. Artikel 57a stellt fir die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zudem einen Anspruch auf finanzielle und zeitliche Entschadigung sicher. Die finanziel-
le Entschadigung erfolgt in der Form einer jahrlichen Vergitung und darf sechs Prozent des
Bruttojahresgehalts nicht Ubersteigen. Anstelle der Vergltung kénnen sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entscheiden, hdchstens 10 Ausgleichstage zu beziehen. Im Weiteren
sieht Artikel 57a vor, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit VAZ zusatzliche Arbeitgeber-
Sparbeitrage an die Pensionskasse von 3 Prozent des versicherten Lohns auszurichten. Aus-
serdem wird im Artikel der einheitliche Anspruch auf den in der Verordnung festgelegten ma-
ximalen Ferienanspruch festgehalten.

6.11 Artikel 87 - Unbefristete funktionsbezogene Zulagen (Anliegen aus der Praxis)

Mit der Revision von Artikel 87 wird die Mdglichkeit geschaffen, funktionsbezogene Zulagen
unbefristet zu gewahren (vgl. die Erlauterungen in Ziffer 4).

6.12 Artikel 91 - Treuepramien fur Regierungsmitglieder (Anliegen aus der Praxis)

Mit der Teilrevision wird die Treuepramie fur die Mitglieder des Regierungsrates abgeschafft
(vgl. die Erlauterungen in Ziffer 4). Damit wird lediglich die seit einigen Jahren vom Regie-
rungsrat gehandhabte Praxis nachvollzogen, wonach die Regierungsmitglieder freiwillig auf
den Bezug der Treuepramie, wie sie flr das Kantonspersonal und die Lehrkrafte vorgesehen
ist, verzichten. Dazu wird Artikel 91 Absatz 1 mit einer entsprechenden Erganzung versehen.
Der Ubersicht halber wird dessen Satz 2 in den separaten Absatz 1a verschoben. Inhaltlich
andert sich durch diese Verschiebung nichts.
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6.13 Artikel 48d Organisationsgesetz (OrG) - Bearbeitung von Personendaten bei
der Nutzung der elektronischen Infrastruktur (Datenbearbeitung, neu, indirek-
te Anderung)

Fir die Bearbeitung von Randdaten, die bei der Nutzung der ICT-Infrastruktur anfallen, gelten
die Bestimmungen von Artikel 12a ff. PG sinngeméass auch in Bezug auf Daten von Personen,
die nicht Angestellte des Kantons oder Behdrdenmitglieder sind. Zu denken ist hier insbeson-
dere an Private, die Webseiten oder ¢ffentliche Datenbanken des Kantons aufrufen bzw. nut-
zen.

7. Verhdltnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und
anderen wichtigen Planungen

Diese Revision erfolgt im Sinne der Richtlinien der Regierungspolitik 2015 - 2018.

8. Finanzielle Auswirkungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit VAZ sollen als Ausgleich fur die nicht mehr kompensier-
bare Mehrarbeit eine finanzielle Entschadigung erhalten. Der Regierungsrat schlagt eine jahr-
liche Vergitung in der H6he von sechs Prozent des Bruttojahresgehalts sowie einen zusatzli-
chen Sparbeitrag des Arbeitgebers von drei Prozent des versicherten Lohns im Rahmen eines
speziellen Vorsorgeplans vor. Diese Losung kann kostenneutral umgesetzt werden, da bei
der Berechnung der Ruckstellungsbedarf, welcher infolge der VAZ entfallt, berlcksichtigt wird
(vgl. Ziffer 2.6.2.2).

Der einheitliche Anspruch auf 33 Ferientage fuhrt zu einer Erhdhung des Ferienanspruchs bei
jungeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Rechnerisch entsprechen die zusatzlichen Ferien-
tage einer Entschadigung in der Hohe von 2.2 Prozent (bei zusatzlich 5 Tagen) bzw. 3.5 Pro-
zent (bei zusatzlich 8 Tagen). In der Praxis entstehen jedoch keine zusatzlichen Aufwendun-
gen, da davon ausgegangen wird, dass keine Stellvertretungskosten entstehen.

Durch die neuen Datenschutzbestimmungen entstehen fur die Verwaltung keine zusatzlichen
Kosten. Die Aufhebung der Treuepramien flr Regierungsréatinnen und Regierungsréte hat in
einzelnen Jahren geringe Einsparungen zur Folge. Diese kdnnen jedoch nicht beziffert wer-
den, da Treuepramien in Abhangigkeit von der Amtsdauer der jeweils amtierenden Regie-
rungsmitglieder unregelmassig anfallen.

9. Personelle und organisatorische Auswirkungen

Eine VAZ-Einfuhrung stellt fir die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine einschnei-
dende Veranderung und mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung der Anstel-
lungsbedingungen dar. Die Zeiterfassung und somit die Erfassung der Mehrarbeit fallt weg.
Mit der vorgeschlagenen finanziellen und zeitlichen Entschadigung ist jegliche Mehrarbeit ab-
gegolten. Es besteht ausserdem das Risiko, bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Freizeit Abstriche machen zu missen.

Es wird eine formell-gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter vor einer unzulassigen Bearbeitung von elektronischen Daten zu schiitzen und eine solche
nur dort zuzulassen, wo dienstliche Belange ausdriicklich eine Notwendigkeit begriinden.

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die Vorlage hat Auswirkungen auf die Gemeinden, soweit sie das kantonale Personalrecht
anwenden.

11. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Es ist mit keinen nennenswerten Auswirkungen auf die bernische Volkswirtschaft zu rechnen.
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12. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Zum vorliegenden Gesetzesentwurf wurde vom 25. Januar 2018 bis zum 25. April 2018 ein
Vernehmlassungsverfahren durchgefiihrt. Insgesamt sind 45 Stellungnahmen eingegangen.

Ausdrucklich auf eine Stellungnahme verzichtet bzw. keine Ergéanzungs- oder Anderungswiin-
sche angebracht haben dabei die Gemeinden Thun, Minsingen, Langenthal und Zollikofen
sowie die RKK (Romisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern), die Regionalkonferenz
Oberland-Ost und der caf (Rat fur franzdsischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel).

Aus den weiteren Vernehmlassungsantworten ergibt sich im Wesentlichen folgendes Bild:

12.1 Zur Einfihrung der Vertrauensarbeitszeit (VAZ) flr das oberste Kader

Mit der vorliegenden Teilrevision des Personalgesetzes soll fir einen Teil des obersten Ka-
ders die VAZ obligatorisch eingefuhrt werden. Der Regierungsrat will den fur die VAZ vorge-
sehenen Personenkreis auf Funktionen in der ersten Hierarchiestufe beschrénken, also auf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehrheitlich direkt einem Regierungsmitglied unterstellt
sind. Insgesamt zahlen rund 90 Personen zu diesem obersten Kaderbereich. Die VAZ soll in
einem ersten Schritt auf diesen engen Personenkreis beschrankt bleiben; der Regierungsrat
soll aber die Mdglichkeit erhalten, je nach Bedarf die VAZ auf weitere Funktionen ausweiten
zu kénnen.

In der Mehrheit der Vernehmlassungsantworten wird der Einfihrung der VAZ fiir das oberste
Kader zugestimmt.

Die SVP begrisst die Vorlage, welche die vom Grossen Rat im Jahr 2011 tberwiesene For-
derung nach Einfilhrung der VAZ nun umsetze. Man habe sich statt einer Beschrankung auf
rund 90 Personen auch einen weitergehenden Personenkreis fir die VAZ vorstellen kénnen,
wie beispielsweise alle Personen in den Gehaltsklassen 27 - 30; wovon 370 Mitarbeitende
betroffen wéren. Jedoch erhalte der Regierungsrat durch die vorgesehene Regelung die M6g-
lichkeit, die VAZ in einem spéateren Zeitpunkt auf weitere Funktionen auszudehnen, was aus-
dricklich begrusst werde. Positiv sei zudem, dass die finanzielle Kompensation mittels einer
Zulage und nicht mit der Schaffung zusatzlicher Gehaltsklassen abgegolten werde. Der SVP
sei es wichtig, dass die Einflhrung der VAZ weitgehend kostenneutral erfolge.

Die FDP &aussert sich vorab kritisch zur in der Vernehmlassungsversion noch enthaltenen,
ablehnenden Haltung des Regierungsrats zur VAZ. Diese Haltung stehe in klarem Wider-
spruch zum erkennbaren politischen Willen des Grossen Rates. Zu den Inhalten der vorge-
schlagenen Regelung halt die FDP fest, dass eine (differenzierte) Ausdehnung des VAZ-
Modells auch auf die zweite Hierarchieebene (mit einer optionalen Ausgestaltung) erwartet
werde. Entsprechende Regelungen beim Bund héatten sich durchaus bewahrt. Zwar wiirden
die geplanten Wahlmdéglichkeiten grundsatzlich unterstiitzt, jedoch gingen die Konditionen zu
weit. Die Kostenneutralitat bzw. die zugrundeliegenden Berechnungen wirden bezweifelt.
Man erwarte deshalb eine insgesamt realistischere Vorlage mit zuriickhaltender ausgestalte-
ten Konditionen. Im Wesentlichen gleich dussert sich der HIV Bern (Handels- und Industrie-
verein des Kantons Bern). So seien mit Blick auf die Verhaltnisse in der Privatwirtschaft die
Bedingungen fur die VAZ moderater auszugestalten.

Zustimmung zur Vorlage aussert ebenso die BDP. Der Vergleich mit der Bundesverwaltung
und mit 12 anderen Kantonen gemass Vortrag zeige, dass die Bedenken der Regierung wohl
ernst zu nehmen seien, aber nicht Uberbewertet werden durften. In der Privatwirtschaft sei die
VAZ fur hdhere Kadermitarbeitende langstens die Regel. Ein gewisses Mass an Mehrarbeit
Uber die normalen Anstellungsbedingungen hinaus kénne von héheren Kadermitarbeitenden
erwartet werden. Im Gegensatz zur regierungsratlichen Vorlage schlagt die BDP vor, fir alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gehaltsklassen 27 — 30 die VAZ einzufiihren. In der Ver-
ordnung kdnne der Regierungsrat in begriindeten Fallen Ausnahmen von der VAZ bestim-
men.

Gleichfalls begrisst wird die Einfihrung der VAZ von der EVP. Die Kadermitarbeitenden der
ersten Hierarchiestufe - ohne Richterinnen und Richter sowie ohne die Mitarbeitenden an
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Hochschulen - erachte man als richtig ausgewahlt. Einer vorlaufig restriktiven Anwendung
stehe man positiv gegeniber. Falls die VAZ sich bei den vorgesehenen 90 Mitarbeitenden
bewéhrt, konne sich die EVP zu einem spateren Zeitpunkt eine Ausdehnung mit klaren Krite-
rien und bei bestimmten Zielgruppen mit grosser Autonomie vorstellen. Die Begrindung, wa-
rum der Regierungsrat keine freiwillige VAZ fur weitere Kaderstufen einfiihren wolle, leuchte
ein. Man sei aber der klaren Ansicht, dass die Umstellung auf die VAZ kostenneutral erfolgen
misse. Man freue sich dariiber, dass der Regierungsrat bei der Ausgestaltung der VAZ durch
ein Wahlrecht, das mehr oder weniger Ausgleichstage beinhaltet, auf Teilzeitmitarbeitende mit
Betreuungspflichten Ricksicht nehme. Die EVP wiirde es begrissen, wenn die Arbeitszeit
auch mit VAZ erfasst wirde, damit diese nicht aus dem Ruder laufe.

Die glp stimmt der Gesetzesanderung im Grundsatz ebenfalls zu. Mit der Einfihrung der VAZ
werde ein langjahriges Anliegen des Grossen Rates umgesetzt. Bei der VAZ stehe die Erledi-
gung von vereinbarten Aufgaben im Vordergrund, nicht die zeitliche Prasenz der Arbeitneh-
menden. Das sei selbstverstandlich nicht fur alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu-
mutbar und sinnvoll. Fir Kaderangestellte mit hohem Gestaltungsspielraum und oftmals Fih-
rungsverantwortung sei es aber zielfihrend und angebracht. Die glp vermisse in der Ver-
nehmlassungsvorlage aber eine freiwillige Option fir VAZ fir mittlere Kader. Die glp fordert
einen lohnklassendefinierten Geltungsbereich der VAZ, wie er auch bei der Bundesverwaltung
zum Einsatz kommt. Das Arbeitszeitmodell durfe sich nicht ausschliesslich an der Hierarchie-
stufe orientieren, sondern misse vielmehr dem Anforderungsniveau der Arbeitsstelle entspre-
chen. In der Vernehmlassungsvorlage fehle eine Option fir das mittlere Kader komplett. Zwar
unterstitze die glp die Verglitung von sechs Prozent des Bruttojahresgehalts oder héchstens
zehn Ausgleichstagen. Ein zusatzlicher Sparbeitrag an das Vorsorgeguthaben sowie ein ma-
ximaler Ferienanspruch seien hingegen nicht nétig.

Die Arbeitgeber-Verbande Berner KMU (Verband der kleinen und mittleren Unternehmen im
Kanton Bern) und Berner Arbeitgeber (Kantonalverband Bernischer Arbeitgeber-
Organisationen) sprechen sich ausdricklich und vorbehaltlos fur die Einfihrung der VAZ im
obersten Kader aus.

Die Gemeinde Spiez begrusst die Einfihrung der VAZ, jedoch bringe die grosszigige Losung
die 6ffentliche Hand unter Druck. Fur die Gemeinde Steffisburg fehlt zudem ein Vergleich der
Entschadigung flur die VAZ mit den bernischen Gemeinden. Die Vorlage nehme einzig einen
Vergleich mit der Bundesverwaltung und den bundesnahen Betrieben vor. Insoweit sei die
angedachte Entschadigung nochmals zu Uberprifen. Die Gemeinde Bern weist darauf hin,
dass sie aus einem Pilotversuch Erfahrungen mit der VAZ sammeln konnte. Weder Gemein-
de- noch Stadtrat wirden zurzeit die VAZ flr das stadtische Personal beflirworten, da der
Gesundheitsschutz nicht gentigend gewahrleistet werden kdnne. Insoweit sei die kritische
Haltung des Regierungsrates nachvollziehbar. Im Falle der Einfuhrung der VAZ fur die Ver-
waltung des Kantons erscheine das gewahlte Modell als sachgerecht.

Zustimmend zur VAZ aussert sich ebenfalls die 1V-Stelle Kanton Bern, namentlich zu Um-
fang und Art der vorgesehenen Abgeltung. Die AKB (Ausgleichskasse des Kantons Bern)
aussert sich einzig zu sozialversicherungsrechtlichen Punkten der Einfihrung der VAZ, etwa
inwieweit die Entschadigungen beitragspflichtige Lohnbestandteile darstellen kénnten.

Der CJB (Bernjurassischer Rat) sieht die VAZ in der Privatwirtschaft wie auch bei der Bun-
desverwaltung als Modell. Der CJB spricht sich fiir die entsprechende Anderung im Personal-
gesetz aus, auch wenn die Revisionen der Personalverordnung 2013 und 2016 zu einem Ab-
bau der Zeitguthaben geflihrt hatten. Wenn die VAZ eingefihrt werde, sei aber sicherzustel-
len, dass die festgelegten Ziele mit den Pflichtenheften in Einklang stehen und der Arbeitszeit-
rahmen in Artikel 125 der Personalverordnung beachtet werde.

Fur den Verband Bernischer Gemeinden stellt sich die Frage, ob die neuen Bestimmungen
Uber die VAZ fur die oberen Gemeindekader auch gelten. Man neige eher dazu, die Bestim-
mungen Uber die VAZ seien kaum sinngemass anwendbar, erkenne indessen trotzdem ein
gewisses Restrisiko, dass sie dereinst flr die Gemeinden anwendbar sein kdnnten. Man wer-
de die Vorlage beobachten und die Frage der Geltung fiir die Gemeinden beurteilen, wenn
der Grosse Rat liber die Vorlage entschieden habe.
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Die Universitat Bern begriisst grundséatzlich die beabsichtigten Anderungen des Personalge-
setzes. Zur Einfuhrung der VAZ halt sie im Wesentlichen fest, dass bei ihr ein abschliessender
Personenkreis, insbesondere die Dozierenden, von der Arbeitszeiterfassung ausgeschlossen
seien und kein Langzeitkonto fuhren. Die Mitglieder der Universitatsleitung wirden jedoch
nicht im Modell der Vertrauensarbeitszeit arbeiten. Dies treffe auch auf den Generalsekretar
zu. Daflr bestiinde bislang auch keine rechtliche Grundlage. Im Gegensatz dazu enthielten
die jeweiligen rechtlichen Grundlagen von Fachhochschule und Padagogischer Hochschule
fur die stimmberechtigten Mitglieder der Fachhochschulleitung bzw. der Mitglieder der Schul-
leitung effektiv eine Ausnahmeregelung. Man vertrete die Auffassung, dass die vorgeschlage-
ne Regelung auch auf die erste Hierarchiestufe der Universitat Anwendung finden sollte; dies
betreffe die Personen mit Leitungsfunktion, namentlich den Verwaltungsdirektor/die Verwal-
tungsdirektorin und den Generalsekretar/die Generalsekretarin. Die Ausdehnung der Vertrau-
ensarbeitszeit gemass Personalgesetzrevision auf sdmtliche Mitarbeitende in GK27 - 30 der
Universitat wiirde einen sehr grossen Personenkreis von ca. 360 Personen betreffen. Mit Blick
auf die finanzielle Tragweite einer solchen Ausdehnung wirde eine solche Ausdehnung be-
sehen der finanziellen Moglichkeiten der Universitat grosse Schwierigkeiten bereiten. Im Ubri-
gen beantragt die Universitat Bern im Nachgang der PG-Revision 2020 eine Anderung der
Universitatsverordnung, um die Funktionszulage fir den Verwaltungsanteil der Rektorin/des
Rektors bzw. der Vizerektorin/des Vizerektors zu erhéhen und um kinftig bei den Professo-
rinnen und Professoren auf den Lohnabzug wahrend des Forschungsurlaubes zu verzichten.
Die Berner Fachhochschule und die Padagogische Hochschule Bern dussern sich ge-
meinsam. Sie beflirworten ebenfalls die Einfihrung der VAZ flr das oberste Kader. Es sei aus
ihrer Sicht richtig, die Professorinnen und Professoren sowie die Dozierenden der Hochschu-
len von den neuen Regelungen auszunehmen. In den vergangenen Jahren sei in den (sie
betreffenden) Hochschulverordnungen die Vertrauensarbeitszeit fur die (stimmberechtigten)
Mitglieder der Hochschulleitungen eingefuihrt worden. Eine (finanzielle) Kompensation der
Mehrarbeit sei nicht vorgesehen worden, weil die rechtliche Grundlage dazu fehlte. Wenn im
Rahmen der PG-Revision die rechtliche Grundlage fir eine (finanzielle) Kompensation ge-
schaffen wirde, sollten diese Bestimmungen im Sinn einer Gleichbehandlung auch auf die
Mitglieder der Hochschulleitungen anwendbar sein.

Ablehnend stehen der Einfiihrung der VAZ die Arbeitnehmer-Verbande gegenuber. Der
BSPV (Bernischer Staatspersonalverband) fihrt aus, eine Umfrage bei den betroffenen Ka-
dermitarbeitenden durch die Sektion Linien- und Fachkader des BSPV habe gezeigt, dass von
den 61 Antwortenden eine deutliche Mehrheit von 41 Teilnehmenden die vom Regierungsrat
beschriebenen Rahmenbedingungen ablehne oder sich grundsatzlich ablehnend zur Einflih-
rung der VAZ aussere. Auch der Vorstand der Sektion Linien- und Fachkader lehne die Ein-
fuhrung der Vertrauensarbeitszeit in der vorliegenden Fassung einstimmig ab. Mit den PV-
Revisionen 2013/2016 gehorten ausufernde Uberzeitguthaben per Ende 2019 der Vergan-
genheit an. Insgesamt lohne sich der Aufwand der Einfiihrung, die damit verbundenen Unsi-
cherheiten (Neuregelungen, Gesundheitsschutz etc.) wie auch die kleinere Attraktivitat als
Arbeitgeber fur weniger als 1% der Kantonsmitarbeitenden nicht. In gleicher Weise ablehnend
aussert sich der GKB (Gewerkschaftsbund des Kantons Bern). Die Erfassung der Arbeitszeit
trage der Fursorgepflicht des Arbeitgebers und dem Gesundheitsschutz der Beschéftigten
Rechnung. Es sei keine besondere Zumutung, auch bei flexiblen Arbeitszeiten die Zeiterfas-
sung sicherzustellen. Der Regierungsrat habe mit verschiedenen Massnahmen Auswiichse
bei den Uberzeitguthaben korrigiert. Der vpod (Schweizerischer Verband des Personals 6f-
fentlicher Dienste) fuhrt zusatzlich aus, dass die VAZ in der vorgelegten Form den betroffenen
Mitarbeitenden entscheidende Nachteile bringe, die tiber den Lohnanstieg und die Aus-
gleichstage nicht kompensiert wiirden. Dies einerseits wegen der geforderten kostenneutralen
Umsetzung und anderseits durch die festgelegte Differenz zwischen den Léhnen der Regie-
rungsrate und derjenigen der obersten Kader. Weiter wiirde die vorgesehene VAZ schlechtere
Standards gewahren als die eidgendssische Arbeitsgesetzgebung. Dem obersten Kader
mussten in ruhigeren Phasen zwingend Uberstundenkompensationen in Form gezielter Erho-
lungsurlaube zur Verfligung stehen. Letztlich sei der Vergleich mit dem Bund zu wenig aussa-
gekraftig, da das Bundeskader in vielerlei Hinsicht besser gestellt sei als das Kantonskader.
angestellte bern (Dachorganisation der Angestelltenverbande im Kanton Bern) wie auch Bil-
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dung Bern (Berufsverband der Fachpersonen fir Schulbildung im Kanton Bern) schliessen
sich diesen ablehnenden Haltungen an. angestellte Bern fordert zudem, dass die Entschadi-
gung im Gesetz fixiert und dem Regierungsrat nicht die Moglichkeit eingerdumt wird, diese —
unter Bertcksichtigung eines Maximalbetrages — selber festzulegen.

Grune Kanton Bern lehnen die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung ebenso ab. Die Einflih-
rung der VAZ wiirde die Anstellungsbedingungen fiir das Kader verschlechtern. Zudem kom-
me der Gesundheitsschutz unter Druck, was volkswirtschaftlich hohe Kosten verursachen
kénne. Gerade bei hoher Motivation und Leistungsbereitschaft von Kadermitarbeitenden sei
der Arbeitgeber im Sinne der gesetzlichen Firsorgepflicht verpflichtet, zur Stresspréavention
und fur die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes die notwendigen Massnahmen zu ergrei-
fen. Angesichts des tiefen Frauenanteils im obersten Kader der Kantonverwaltung dirfte jede
Verschlechterung der Planbarkeit der Arbeitszeit das Ziel einer besseren Vertretung von
Frauen auf Kaderstufe behindern.

Die SP Kanton Bern lehnt die Einfihrung der VAZ gleichfalls ab. Diese Haltung habe die
Fraktion des Grossen Rates auch anlasslich der Diskussion zur Motion Kopfli/Egger/Alberucci
(M145-2017) geéussert. Die Problematik der hohen Zeitguthaben in der Verwaltung bestiinde
durch die Revisionen der letzten Jahre der Personalverordnung nicht mehr. Die Arbeitsbedin-
gungen des Kantons seien in den letzten Jahren insbesondere mit Lohnmassnahmen verbes-
sert worden. Die Einfihrung der Vertrauensarbeitszeit konne deren Nachteile nicht wirklich
kompensieren, insbesondere wegen der geforderten kostenneutralen Umsetzung bzw. durch
die festgelegte Differenz zwischen den Lohnen der Regierungsrate und der héchsten Kader.
Gemass Bundesrecht sei ein Verzicht auf das Erfassen der Arbeitszeit ausschliesslich in von
den Sozialpartnern ausgehandelten Gesamtarbeitsvertragen zulassig. Die Arbeitsgebiete der
obersten Kader seien sehr komplex und die zeitliche Belastung bereits heute sehr hoch. Zu-
satzliche Ausgleichstage wirden die Belastung noch verscharfen, da diese in der Realitat
kaum bezogen werden kénnten. Die VAZ laufe der Fursorgepflicht des Arbeitgebers zuwider.

Explizit auf eine Stellungnahme zur VAZ verzichtet hat die Gemeinde Worb.

12.2 Zur Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Inf-
rastruktur der Verwaltung

Grossmehrheitlich wird das in der Vernehmlassung vorgeschlagene Vorgehen begrisst, so
etwa von der SP Kanton Bern, den Verbanden Berner KMU, Berner Arbeitgeber, GKB,
BSPV und vpod sowie der Gemeinde Worb.

Die BDP kann sich den Neuregelungen und Prazisierungen voll und ganz anschliessen.

Griine Kanton Bern sowie die Gemeinde Bern erachten die klare Regelung im Umgang mit
solchen Randdaten zwar als richtig, winschen sich aber fur die Aufzeichnung, Aufbewahrung
und Auswertung solcher Daten eine klarere (,hinreichend bestimmte®) Regelung auf Stufe
Gesetz. Zudem fehlten im Gesetz Bestimmungen, die die technische Uberwachung am Ar-
beitsplatz (Video, GPS, Kopiergeréte, etc.) einschranken wiirden. Artikel 12 d Absatz 2 Buch-
stabe b (zur Kontrolle der Arbeitszeiten des Personals) sei zu streichen. Letzteres Anliegen
bringt ebenso die EVP vor.

Die FDP hebt hervor, die Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datenbearbeitung seien
Uberaus ausfiuhrlich formuliert. Die Bedeutung des Datenschutzes werde nicht in Frage ge-
stellt, man sei aber der Ansicht, dass die stark technisch gepragten und sehr detaillierten Re-
gelungen in dieser Form nicht auf Gesetzesstufe zu verankern seien. Sie seien von geringem
politischem Gehalt und widerspréachen dem Konzept einer schlanken Gesetzgebung. Die
Thematik sei deshalb auf Stufe Gesetz auf grundsatzliche Aussagen zu beschréanken; Ausfiih-
rungsbestimmungen kénnten im Verordnungsrecht oder auf Weisungsstufe erlassen werden.
Eine Tendenz zur Uberregulierung sieht hier ebenso der HIV Bern.

Die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern (DSA) begrisst es grundsatzlich, dass
der Umgang mit Personendaten, die bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur anfallen,
geregelt wird. Kritisch hinterfragt wird jedoch die weitgehende Ubernahme der Bundesrege-
lungen auf kantonaler Ebene. Der Bund verflige - anders als der Kanton Bern - tiber einen
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hohen Anteil an ,klassischem® Verwaltungspersonal. Insbesondere im Bereich der Geolokali-
sierungsdaten (etwa von Navigationsgeréten in Dienstfahrzeugen) sei fraglich, ob nicht besser
enger gefasste bereichsspezifische Regelungen getroffen werden sollten. Schliesslich fehle
im Gesetz eine Regelung Uber die Aufbewahrung und Auswertung.

12.3 Zu den unbefristeten funktionsbezogenen Zulagen

Die Mdglichkeit, neu Funktionszulagen in bestimmten Fallen zeitlich unbefristet sprechen zu
kénnen, ist in der Mehrheit unbestritten. Explizit zugestimmt wird dieser Neuerung von der
SP Kanton Bern, dem BSPV, dem GKB und der IV-Stelle Kanton Bern.

Grine Kanton Bern lehnen diese Anpassung des Personalgesetzes jedoch ab. Wenn neue
Aufgaben unbefristet ibernommen wirden, sollen die Pflichtenhefter und die Einreihung in die
30 Gehaltsklassen angepasst werden. Dauerhafte Zulagen aufgrund neuer Aufgaben erhdh-
ten die Intransparenz des Lohnsystems.

Ablehnend steht den unbefristeten Funktionszulagen auch die BDP gegentber. Funktionen
und damit die Funktionszulagen seien grundsatzlich zu befristen. Unbegrenzte, zuséatzliche
Funktionen oder Aufgaben missten mit einer Anderung des Anstellungsverhéltnisses (Stel-
lenbeschreibung und Einreihung) geregelt werden. Die bisherige Formulierung von Artikel 87
PG sei beizubehalten.

12.4 Zu den weiteren Bestandteilen der Vorlage (insbesondere den Bedurfnissen
aus der Praxis)

Die weiteren Bestandteile der Vorlage (etwa Anpassungen der Bestimmungen betreffend die
Anstellung auf Probe, die allgemeinen Beendigungsgriinde, die Zustandigkeit fur die Verlan-
gerung der Anstellungsdauer bei Behdrdenmitgliedern sowie die Streichung der Treuepramie
fur die Mitglieder des Regierungsrates) sind - bis auf wenige punktuelle Anmerkungen - wei-
testgehend unbestritten.

Zu Streichung von Artikel 14 Absatz 4 PG (gesetzliche Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
im Umfang des Invaliditatsgrades) aussert sich einzig die IV-Stelle Kanton Bern. Den Uber-
legungen, die zur Streichung der Bestimmung gefuhrt haben, kénne man zwar grundsatzlich
folgen. Es sei aber zu unterscheiden, ob eine Teilrente oder eine ganze Rente gesprochen
werde. Bei einem hohen Invaliditdtsgrad mit einer ganzen Rente solle das Arbeitsverhaltnis
von Gesetzes wegen automatisch enden. Der Arbeitgeber misse diesfalls rasch Uber die Stel-
lenprozente verfigen kdnnen. Eine ordentliche Kindigung kénne in diesen Fallen nicht be-
friedigen. Statt die besagte Regelung zu streichen, seien die Kindigungsgrinde in Artikel 25
Absatz 2 PG zu erganzen und die Kindigung im Krankheitsfall ausdricklich zu regeln.

12,5 Schlussfolgerungen des Regierungsrates

Aus den eingereichten Stellungnahmen geht hervor, dass eine Mehrheit die Einfiihrung der
VAZ fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kaderbereich sowie das vorgeschlagene Ent-
schadigungsmodell unterstiitzt. Uneinigkeit besteht in erster Linie beim vorgesehenen Perso-
nenkreis. Ein Teil der Vernehmlassungsantworten beflirwortet die VAZ - ahnlich wie in der
Bundesverwaltung - auf 2 Stufen einzufiihren: Fir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
oberen Kaders (Gehaltsklassen 27 - 30 obligatorisch), fir diejenigen im mittleren Kader (Ge-
haltsklassen 24 - 26) als Option. Andere Vernehmlassungsantworten wollen die VAZ einzig
auf das obere Kader in den Gehaltsklassen 27 - 30 ausdehnen. Mehrheitlich stimmen die
Vernehmlassungsteilnehmer jedoch dem vorgesehenen Personenkreis zu (Beschran-
kung auf Funktionen der ersten Hierarchiestufe).

Hinweis: In der Marzsession 2018 wurde die Motion 145-2017 Kopfli (Bern, glp) ,Vertrauens-
arbeitszeit fir Kaderangestellte“ wie folgt Uberwiesen: Ziffer 1 (verlangt die obligatorische Ein-
fuhrung der VAZ fiir das obere Kader, Gehaltsklassen 27-30) als Postulat und Ziffer 2 (Einfiih-
rung der VAZ fir das mittlere Kader, Gehaltsklassen 24-26 als Option) als Motion. Dieser
Uberwiesene Vorstoss steht im Widerspruch zum Ergebnis der Vernehmlassung.

Der Regierungsrat steht aufgrund der Uberwiegend positiven Rickmeldungen deshalb
der Einfuhrung der VAZ nicht mehr ablehnend gegeniber. Jedoch erachtet der Regie-
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rungsrat den vorgesehenen Personenkreis (Funktionen in der ersten Hierarchiestufe)
wie auch den Umfang der geplanten Entschadigungen weiterhin als richtig. Die Einfiih-
rung der VAZ stellt einen grésseren Einschnitt in die Anstellungsbedingungen der be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar. Es ist aus diesem Grund angezeigt, die
VAZ in einem ersten Schritt auf einen engen Personenkreis zu beschranken. Dem Re-
gierungsrat soll jedoch die Moglichkeit eingerdumt werden, die Anwendung der VAZ zu
einem spateren Zeitpunkt und bei Bedarf im engen Dialog mit der FiKo auf weitere
Funktionen auszudehnen.

Der Autonomiebereich der Hochschulen soll nicht tangiert werden. Die eingebrachten Anlie-
gen der Hochschulen sind deshalb im Rahmen einer Prifung der Hochschulgesetzgebung
anzugehen.

Nach wie vor lehnt der Regierungsrat eine freiwillige Einfuhrung der VAZ fir Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Gehaltsklassen 24 - 26 ab. Es besteht die erhebliche Gefahr, dass
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche viel Mehrarbeit leisten, tendenziell gegen die
VAZ entscheiden; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche ihre Arbeit innerhalb der ordentli-
chen Arbeitszeit leisten, kbnnten hingegen das Modell der VAZ wahlen, was aufgrund der
finanziellen Abgeltung mit hohen Mehrkosten verbunden wére. Eine (in der Vernehmlassung
wiederholt geforderte) kostenneutrale Einfihrung wéare nicht moéglich.

Keinen Anderungsbedarf sieht der Regierungsrat bei den vorgesehenen Bestimmungen tiber
die Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur der Ver-
waltung. Die klare Regelung wird von einer Mehrheit begrusst. Der von der DSA gestellten
Forderung nach bereichsspezifischen Einzellésungen fiir die Bearbeitung von Personendaten
kann der Regierungsrat nicht folgen. In einer vergleichbaren Ausgangslage hat sich der Bund
sehr eingehend mit der Thematik der fraglichen Datenbearbeitung auseinandergesetzt. Der
Bundesrat bezeichnet denn auch in seiner Botschaft als Adressaten die unterschiedlichsten
Behdrden und Dienststellen des Bundes bzw. Dritte, die mit dffentlichen Aufgaben des Bun-
des betraut sind. Explizit genannt werden in der Botschaft nebst den Departementen und Am-
tern etwa auch die eidgendssischen Anstalten bzw. die SBB und die Post. Dass der Umgang
mit Geolokalisierungsdaten bei den beiden letztgenannten staatsnahen Unternehmen eine
ganz andere Stellung einnimmt als beim Kanton Bern, erhellt von selber. Die beabsichtigten
Bestimmungen im Personalgesetz lehnen sich sehr stark an die Bestimmungen auf Bundes-
ebene an. Es gibt keine Griinde, weshalb die auf Bundesebene umfassend gepriiften und seit
mehr als 5 Jahren in Kraft stehenden Bestimmungen fiir den Kanton Bern weniger Schutz vor
missbrauchlicher Datenbearbeitung bieten sollten. Nicht zweckmassig ware es zudem im Ge-
setz zu regeln, welche Organisationseinheiten der Verwaltung die Daten aufzeichnen und
auswerten dirfen. Die Verwaltungsorganisation ist Sache der Exekutive; sie muss die Aufbau-
und Ablauforganisation sachgerecht gestalten kénnen. Wie im Bundesrecht ist die Aufbewah-
rungsfrist besser auf Verordnungsebene zu regeln. Ausflihrungsbestimmungen erlauben es,
im Interesse der Verhaltnismassigkeit eine Differenzierung je nach Art der Datenbearbeitung
oder ggf. Applikation vorzunehmen. Auf Gesetzesstufe ist eine derart detaillierte und kurzlebi-
ge Regelung nicht praktikabel.

Die Moglichkeit, Funktionszulagen neu unbefristet sprechen zu kénnen, wird in den Stellung-
nahmen grossmehrheitlich begriisst. Der Regierungsrat hélt deshalb an seiner bisherigen Hal-
tung fest.

Die weiteren Bestandteile der Vorlage sind weitgehend unbestritten. Anzumerken bleibt ein-
zZig, dass der Antrag der IV-Stelle Kanton Bern, statt Artikel 14 Absatz 4 PG (gesetzliche Be-
endigung des Arbeitsverhaltnisses im Umfang des Invaliditatsgrades) zu streichen besser das
Kindigungsrecht anzupassen, aus Sicht des Regierungsrats keinen rechtlichen Mehrwert
bringt. Das Verwaltungsgericht hat sich in der Vergangenheit dezidiert zur Kiindigung im
Krankheitsfall gedussert. Die dort aufgestellten rechtstaatlichen Grundséatze - etwa zur Ver-
haltnismassigkeit - kdnnten auch im Gesetzgebungsprozess nicht vollig ausser Acht gelassen
werden.
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13. Antrag

Der Regierungsrat beantragt, die vorliegende Teilrevision des Personalgesetzes auf den
1. Januar 2020 in Kraft zu setzen.

Bern, 15. August 2018 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Neuhaus
Der Staatsschreiber: Auer
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Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

Personalgesetz (PG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Der Erlass 153.01 Personalgesetz vom
16.09.2004 (PG) (Stand 01.01.2017) wird
wie folgt geandert:

Titel nach Art. 12 (neu)
1.4 Datenbearbeitung bei der Nutzung
elektronischer Infrastruktur

Y BSG 152.04

Art. 12a (neu)
Grundsatze

! Personendaten von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die bei der Nutzung der
elektronischen Infrastruktur (Art. 12b)
anfallen, dirfen von den nach Artikel 8
des Datenschutzgesetzes vom 19. Febru-
ar 1986 (KDSG)" verantwortlichen kanto-
nalen Behérden



https://www.belex.sites.be.ch/data/153.01/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/152.04/de

Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

a ausschliesslich zu bestimmten Zwe-
cken aufgezeichnet (Art. 12¢) und
ausgewertet (Art. 12d) werden,

b nur so lange wie nétig aufbewahrt
werden.

* Die Datenbearbeitung nach diesem Ab-
schnitt kann auch besonders schiitzens-
werte Personendaten enthalten und er-
maglichen, dass Personlichkeitsprofile
erstellt werden.

° Die Bestimmungen dieses Abschnitts

a gelten fur die in Artikel 3 Abséatze 5 bis
7 erwahnten Personen sinngemass,

b gelten nicht, wenn ein anderes Gesetz
die Bearbeitung der bei der Nutzung
der elektronischen Infrastruktur anfal-
lenden Personendaten regelt.

Art. 12b (neu)
Elektronische Infrastruktur

' Als elektronische Infrastruktur gelten
samtliche stationaren oder mobilen Geréa-
te und Einrichtungen, die in der Lage sind,
Personendaten aufzuzeichnen. Dazu
gehoren insbesondere
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g

Datenverarbeitungsanlagen, Netz-
werkkomponenten und Datenspei-
cher,

Software,

Telefongeréte,

Drucker, Scanner, Fax- und Kopierge-
rate,

Systeme zur Arbeitszeiterfassung,

Systeme zur Zutritts-, Raum- und
Arealkontrolle,

Systeme der Geolokalisierung.

Art. 12c (neu)
Aufzeichnung von Personendaten

! personendaten von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die bei der Nutzung der
elektronischen Infrastruktur anfallen, dir-
fen nur zu folgenden Zwecken aufge-
zeichnet werden:

a

die Daten Uber die Nutzung der elekt-
ronischen Infrastruktur:

1.zur Aufrechterhaltung der Informa-
tions- und Dienstleistungssicher-
heit,
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2.zur technischen Wartung der elekt-
ronischen Infrastruktur,

3.zur Kontrolle der Einhaltung von
Nutzungsbestimmungen,

4.zum Nachvollzug des Zugriffs auf
Datensammlungen,

5.zur Erfassung der Kosten, die durch
die Benutzung der elektronischen
Infrastruktur entstehen;

b die Daten Uber die Arbeitszeiten des
Personals: zur Bewirtschaftung der
Arbeitszeit;

¢ die Daten von Systemen zur Zutritts-,
Raum- und Arealkontrolle von Ge-
bauden und Anlagen des Kantons und
seiner Anstalten:; zur Gewahrleistung
der Sicherheit.

% Zur Erstellung von Sicherungskopien
(Backups) diirfen alle Daten, einschliess-
lich des Inhalts der elektronischen Post,
aufgezeichnet werden.

Art. 12d (neu)
Auswertung von Personendaten

! Die nicht personenbezogene Auswer-
tung der nach Artikel 12c aufgezeichneten
Daten ist zulassig.
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* Die personenbezogene, nicht namentli-
che Auswertung der nach Artikel

12c aufgezeichneten Daten ist stichpro-

benartig nur zulassig zu folgenden Zwe-

cken:

a

Kontrolle der Nutzung der elektroni-
schen Infrastruktur,

Kontrolle der Arbeitszeiten des Perso-
nals.

° Die personenbezogene, namentliche
Auswertung der nach Artikel 12c aufge-
zeichneten Daten ist nur zulassig zu fol-
genden Zwecken:

a

Abklarung eines konkreten Verdachts
auf Missbrauch der elektronischen Inf-
rastruktur und Ahndung eines erwie-
senen Missbrauchs,

Analyse und Behebung von Stérun-
gen der elektronischen Infrastruktur
und Abwehr konkreter Bedrohungen
dieser Infrastruktur,

Bereitstellung bendtigter Dienstleis-
tungen,

Erfassung und Fakturierung erbrach-
ter Leistungen,

Kontrolle der individuellen Arbeitszei-
ten.




Geltendes Recht

Antrag Regierungsrat |

Antrag Kommission |

Mehrheit

Minderheit

Antrag Regie-
rungsrat Il

* Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
Uber Auswertungen nach Absatz 3 Buch-
stabe a vorgangig zu informieren.

Art. 12e (neu)
Ausfuhrungsbestimmungen

! Der Regierungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung, insbesondere

a die Aufzeichnung, die Aufbewahrung
und die Vernichtung der Daten,

b das Verfahren der Datenbearbeitung,

¢ den Zugriff auf die Daten und die ent-
sprechenden Zustandigkeiten,

d die technischen und die organisatori-
schen Massnahmen zur Gewahrleis-
tung der Datensicherheit und zur Ver-
hinderung von Missbrauchen.

Art. 14
Allgemeine Beendigungsgriinde

* Das Arbeitsverhaltnis endet im Um-
fang des Invaliditatsgrades mit Beginn
einer Invalidenrente der zustandigen
Vorsorgeeinrichtung.

Art. 14 Abs. 4 (aufgehoben)

* Aufgehoben.

Art. 19
Anstellungsbehdorde

Art. 19 Abs. 2a (neu), Abs. 3 (geandert)
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° Das Obergericht kann seine Befugnis
auf die Regionalgerichte Ubertragen.

*® Die Justizleitung kann ihre Befugnis auf
die Stabsstelle flir Ressourcen Ubertra-
gen.

° Das Obergericht kann seine Befugnis

auf die Regionalgerichteerstinstanzlichen

Gerichtsbehdrden tbertragen.

Art. 22
Probezeit

! Unter Vorbehalt einer abweichenden
Regelung im Einzelfall stellt die Anstel-
lungsbehdrde die Angestellten in der
Regel auf Probe an.

Art. 22 Abs. 1 (geandert)

! Unter Vorbehalt einer abweichenden
Regelung im Einzelfall stellt die Anstel-
lungsbehdrde die Angestellten in-derRe-
gelauf Probe an.

Art. 39
Beendigung mit Ablauf der Amtsdauer

! Das Arbeitsverhaltnis endet mit Ab-
lauf der Amtsdauer.

“Wenn die Justizkommission gedenkt,
dem Grossen Rat die Nichtwiederwahl
eines hauptamtlichen Behdrdenmit-
glieds vorzuschlagen, setzt sie die
davon betroffene Person vor Ablauf
der Amtsdauer unter Angabe der
Griinde in Kenntnis.

Art. 39 Abs. 1 (geéndert),

Abs. 2 (geandert), Abs. 2a (neu)
Beendigung-mit-Ablauf-der-Amtsdau-
er (Uberschrift geandert)

! Das Arbeitsverhaltnis endet mit Ablauf
der Amtsdauer. Artikel 14 bleibt vorbehal-
ten.

* Wenn die Justizkommission des Gros-
sen Rates gedenkt, dem Grossen Rat die
Nichtwiederwahl eines hauptamtlichen
Behordenmitglieds vorzuschlagen, setzt
sie die davon betroffene Person vor Ab-
lauf der Amtsdauer unter Angabe der
Griinde in Kenntnis.

2 Uber die Weiterbeschaftigung geméss
Artikel 14 Absatz 2 entscheidet
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a bei den hauptamtlichen Behdrdenmit-
gliedern der Gerichtsbehdérden und
der Staatsanwaltschaft, nach Anho-
rung der Aufsichtsbehdrde geméss
Artikel 20 Absatz 3, die Justizkommis-
sion des Grossen Rates,

b bei den Gbrigen hauptamtlichen Be-
hérdenmitgliedern die jeweils zustan-
dige Aufsichtsbehorde.

Art. 57
Arbeitszeit und Arbeitszeitformen

! Der Regierungsrat legt die Arbeitszeit
und die Arbeitszeitformen durch Ver-
ordnung fest. Er ist insbesondere er-
machtigt, dabei nach verschiedenen
Personalkategorien zu unterscheiden
und Ausnahmeregelungen zu treffen.

Art. 57 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (neu)

! Der Regierungsrat legt die Arbeitszeit
und die Arbeitszeitformen durch Verord-

nung fest. Erist-insbesondere-ermdachtigt-
labei I hiod "

. heid I I
meregelungen-zu-treffenArtikel 57a bleibt

vorbehalten.

% Der Regierungsrat ist insbesondere
ermachtigt, dabei nach verschiedenen
Personalkategorien zu unterscheiden und
Ausnahmeregelungen zu treffen.

Art. 57a (neu)
Vertrauensarbeitszeit
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! Fiir Generalsekretarinnen und General-
sekretare und deren Stellvertreterinnen
und Stellvertreter, fir Amtsvorsteherinnen
und Amtsvorsteher sowie flir weitere ver-
gleichbare Funktionen gilt die Vertrauens-
arbeitszeit.

% Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

a sind von der Arbeitszeiterfassung
befreit,

b erhalten wahlweise eine jahrliche
Entschadigung in Form einer Vergu-
tung in der Hohe von héchstens sechs
Prozent des Bruttojahresgehalts oder
von hdchstens zehn Ausgleichstagen,

¢ erhalten vom Arbeitgeber einen zu-
satzlichen Sparbeitrag von drei Pro-
zent des versicherten Verdiensts an
ihr Vorsorgeguthaben,

d haben Anspruch auf den maximalen
Ferienanspruch.

° Der Regierungsrat kann die Vertrauens-

arbeitszeit fur weitere Funktionen vorse-

hen.

* Er regelt die Einzelheiten durch Verord-

nung.

L Fur die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in den Ge-
haltsklassen 27 bis 30 gilt
die Vertrauensarbeitszeit.

Streichen.

® Der Regierungsrat kann
die Vertrauensarbeitszeit
fUr weitere Funktionen oder
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in anderen Gehalts-
klassen vorsehen.

Gemass Antrag Regie-
rungsrat |

Gemass Antrag Regie-
rungsrat |

Gemass Antrag Regie-
rungsrat |

Gemass Antrag Regie-
rungsrat |

Gemass Antrag Regie-
rungsrat |
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Art. 87

! Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern kann fur die voriibergehende
Ubernahme von zusétzlichen Aufga-
ben oder fur die langer dauernde Ver-
tretung eine funktionsbezogene Zulage
gewahrt werden.

Art. 87 Abs. 1 (geéndert)

! Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
kann fur die veritbergehende-Ubernahme
von zusatzlichen Aufgaben oder fir die
langer dauernde Vertretung eine funkti-
onsbezogene Zulage gewahrt werden.

Art. 91
Treuepramien

! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben Anspruch auf Treuepramien.
Die Pramie besteht aus bezahltem
Urlaub bis zu einem Kalendermonat
oder aus einem entsprechenden Ent-
geltin bar.

Art. 91 Abs. 1 (geéndert), Abs. 1a (neu)

! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben Anspruch auf Treuepramien. Die-

. lond I ;
entsprechenden-Entgeltin-barDavon aus-

genommen sind die Mitglieder des Reqie-
rungsrates.

!2 Die Pramie besteht aus bezahltem Ur-
laub bis zu einem Kalendermonat oder
aus einem entsprechenden Entgelt in bar.

T2 Ubergangsbestimmun—
gen der Anderung vom
XX.XX.2018 (neu)

Art. T2-1
Evaluation (neu)

Der Regierungsrat evaluiert
innerhalb von drei Jahren
ab Inkrafttreten die Auswir-
kungen von Artikel 57a auf

Gemass Antrag Kom-
mission |
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die betroffenen Funktionen
und erstellt dem Grossen
Rat einen entsprechenden
Bericht, beinhaltend eben-
so einen Antrag Uber eine
allféllige Erweiterung des
Anwendungsbereichs der
Vertrauensarbeitszeit auf
weitere Funktionen oder
Gehaltsklassen.

Der Erlass 152.01 Gesetz Uber die Orga-
nisation des Regierungsrates und der
Verwaltung vom 20.06.1995 (Organisati-
onsgesetz, OrG) (Stand 01.01.2018) wird
wie folgt geandert:

Art. 48d (neu)
Bearbeitung von Personendaten bei der
Nutzung der elektronischen Infrastruktur

! Firr die Bearbeitung von Personendaten,
die bei der Nutzung der elektronischen
Infrastruktur der kantonalen Verwaltung
oder der im Auftrag des Kantons betrie-
benen elektronischen Infrastruktur anfal-
len, gelten die Bestimmungen von Artikel
12a bis 12e des Personalgesetzes sinn-
gemass auch fir Daten von Personen, die
nicht Angestellte oder Behérdenmitglieder
des Kantons sind.



https://www.belex.sites.be.ch/data/152.01/de
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Keine Aufhebungen.

V.

Diese Anderung tritt am 1. Januar 2020 in
Kraft.

Bern, 15. August 2018

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident: Neuhaus
Der Staatsschreiber: Auer

Bern, 13. September 2018

Im Namen der Kommission
Der Prasident: Bichsel

Bern, 17. Oktober
2018

Im Namen des Regie-
rungsrates

Der Prasident: Neu-
haus

Der Staatsschreiber:
Auer




	1. Zusammenfassung
	2. Vertrauensarbeitszeit
	2.1 Ausgangslage
	2.2 Kontext der überwiesenen Motionen
	2.3 Überarbeitete, restriktivere Arbeitszeitbestimmungen
	2.4 Herausforderungen bei einer VAZ-Einführung
	2.5 Vertrauensarbeitszeit bei anderen Arbeitgebern
	2.5.1 Vertrauensarbeitszeit nach Arbeitsgesetz des Bundes
	2.5.2 Bundesverwaltung
	2.5.3 Kantonsverwaltungen
	2.5.4 Bundesnahe Betriebe
	2.5.5 Fazit aus dem Vergleich mit anderen Arbeitgebern

	2.6 Mögliches Modell für die Verwaltung des Kantons Bern
	2.6.1 Bestimmung des Personenkreises mit Vertrauensarbeitszeit
	Abweichungen zu den Vorschlägen der FiKo:
	Vertrauensarbeitszeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GK 27-30
	Freiwillige Einführung der VAZ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GK 24-26
	Vertrauensarbeitszeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne gehaltswirksame Mitarbeiterbeurteilung (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit automatischem Aufstieg)

	2.6.2 Finanzielle Kompensation der Mehrarbeit
	2.6.2.1 Einleitende Bemerkungen zur finanziellen Kompensation der Mehrarbeit
	2.6.2.2 Ausgestaltung der finanziellen Kompensation der Mehrarbeit

	2.6.3 Zeitliche Kompensation der Mehrarbeit
	2.6.4 Weitere Aspekte im Zusammenhang mit einer Einführung der Vertrauensarbeitszeit
	2.6.4.1 Langzeitkonto für nicht bezogene Ferientage
	2.6.4.2 Vertrauensarbeitszeit für Teilzeitmitarbeiterinnen und Teilzeitmitarbeiter
	2.6.4.3 Vertrauensarbeitszeit für Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter im Job-Sharing
	2.6.4.4 Höchstarbeitszeit/Gesundheitsschutz

	2.6.5 Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit auf Stufe Gesetz und Verordnung im Überblick
	2.6.6 Übergangsbestimmungen zur Vertrauensarbeitszeit


	3. Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur der Verwaltung
	3.1 Ausgangslage
	3.1.1 Lücken in den bestehenden personalrechtlichen Bestimmungen
	3.1.2 Verhältnis zum kantonalen Datenschutzgesetz
	3.1.3 Verhältnis zum Bundesrecht

	3.2 Grundzüge der neuen Bestimmungen
	3.2.1 Verbot der Aufzeichnung und Auswertung als Grundsatz
	3.2.2 Zulässige Datenbearbeitung
	3.2.3 Ausführungsbestimmungen
	3.2.4 Systematische Einordnung der neuen Bestimmungen


	4. Weitere Bestandteile der PG-Revision 2020
	5. Grundzüge der Neuregelung
	6. Erläuterungen zu den Artikeln
	6.1 Artikel 12a - Grundsatz (Datenbearbeitung, neu)
	6.2 Artikel 12b - Elektronische Infrastruktur (Datenbearbeitung, neu)
	6.3 Artikel 12c - Aufzeichnung von Personendaten (Datenbearbeitung, neu)
	6.4 Artikel 12d - Auswertung von Personendaten (Datenbearbeitung, neu)
	6.5 Artikel 12e - Ausführungsbestimmungen (Datenbearbeitung, neu)
	6.6 Artikel 14 Absatz 4 - Allgemeine Beendigungsgründe (Anliegen aus der Praxis, Streichung)
	6.7 Artikel 19 - Übertragung der Anstellungsbefugnis im Justizbereich (Anliegen aus der Praxis)
	6.8 Artikel 22 - Probezeit (Anliegen aus der Praxis)
	6.9 Artikel 39 - Hauptamtliche Behördenmitglieder - Gesetzliche Beendigungsgründe Arbeitsverhältnis (Anliegen aus der Praxis)
	6.10 Artikel 57a - Vertrauensarbeitszeit (neu)
	6.11 Artikel 87 - Unbefristete funktionsbezogene Zulagen (Anliegen aus der Praxis)
	6.12 Artikel 91 - Treueprämien für Regierungsmitglieder (Anliegen aus der Praxis)
	6.13 Artikel 48d Organisationsgesetz (OrG) - Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur (Datenbearbeitung, neu, indirekte Änderung)

	7. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und anderen wichtigen Planungen
	8. Finanzielle Auswirkungen
	9. Personelle und organisatorische Auswirkungen
	10. Auswirkungen auf die Gemeinden
	11. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
	12. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
	12.1 Zur Einführung der Vertrauensarbeitszeit (VAZ) für das oberste Kader
	12.2 Zur Bearbeitung von Personendaten bei der Nutzung der elektronischen Infrastruktur der Verwaltung
	12.3 Zu den unbefristeten funktionsbezogenen Zulagen
	12.4 Zu den weiteren Bestandteilen der Vorlage (insbesondere den Bedürfnissen aus der Praxis)
	12.5 Schlussfolgerungen des Regierungsrates

	13. Antrag

